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§ 67 Übergangsvorschrift § 67 u n v e r ä n d e r t  

§ 67a Überleitungsregelung aus Anlass der Herstellung 
der Einheit Deutschlands 

§ 67a u n v e r ä n d e r t  
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Anlage (zu § 3 Absatz 6) Kriterien zur Be-

stimmung des Standes der Technik 

Anlage 1 (zu § 3 Absatz 6 Satz 2) Kriterien 

zur Bestimmung des Standes der Technik 

    Anlage 2 (zu § 12a Absatz 2 Satz 3) 
Kriterien für die Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit der Anwendung der in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten

E r s t e r  T e i l  E r s t e r  T e i l  

A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n

§ 1 § 1 

Zweck des Gesetzes Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, 
Menschen, Wild- und Nutztiere und Pflan-
zen, den Boden, das Wasser, die Atmo-
sphäre, das Klima sowie Kultur- und sons-
tige Sachgüter vor schädlichen Umweltein-
wirkungen zu schützen und dem Entstehen 
schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeu-
gen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Soweit es sich um genehmigungs-
bedürftige Anlagen handelt, dient dieses 
Gesetz auch  

(2) Soweit es sich um genehmigungs-
bedürftige Anlagen handelt, dient dieses 
Gesetz auch  

– der integrierten Vermeidung und Ver-
minderung schädlicher Umwelteinwir-
kungen durch Emissionen in Luft, Was-
ser und Boden unter Einbeziehung der 
Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutz-
niveau für die Umwelt insgesamt zu er-
reichen, sowie 

1. der integrierten Vermeidung und konti-
nuierlichen Verminderung schädlicher 
Umwelteinwirkungen durch Emissionen in 
Luft, Wasser und Boden unter Einbezie-
hung der Abfallwirtschaft, um ein hohes 
Schutzniveau für die menschliche Ge-
sundheit und die Umwelt insgesamt zu er-
reichen, sowie

dem Schutz und der Vorsorge gegen Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und er-
hebliche Belästigungen, die auf andere 
Weise herbeigeführt werden. 

2. u n v e r ä n d e r t

(3) Soweit es sich um Anlagen 
nach der Richtlinie (EU) 2010/75 (Indust-
rieemissions-Richtlinie) in der Fassung 
vom 24. April 2024 handelt, dient dieses 
Gesetz auch der Verbesserung der Res-
sourceneffizienz, der Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und der Dekarboni-
sierung.

§ 3 § 3 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

(1) Schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne dieses Gesetzes sind Immissio-
nen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer ge-
eignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile 
oder erhebliche Belästigungen für die All-
gemeinheit oder die Nachbarschaft herbei-
zuführen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Immissionen im Sinne dieses Ge-
setzes sind auf Menschen, Wild- und Nutz-
tiere und Pflanzen, den Boden, das Was-
ser, die Atmosphäre, das Klima sowie Kul-
tur- und sonstige Sachgüter einwirkende 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähn-
liche Umwelteinwirkungen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 9 - Bearbeitungsstand: 24.06.2025  14:03

BImSchG - geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über In-

dustrieemissionen – Artikel 1 

(3) Emissionen im Sinne dieses Ge-
setzes sind die von einer Anlage ausge-
henden Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen 
und ähnlichen Erscheinungen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Luftverunreinigungen im Sinne 
dieses Gesetzes sind Veränderungen der 
natürlichen Zusammensetzung der Luft, 
insbesondere durch Rauch, Ruß, Staub, 
Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchs-
stoffe. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Anlagen im Sinne dieses Geset-
zes sind  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. Betriebsstätten und sonstige ortsfeste 
Einrichtungen, 

2. Maschinen, Geräte und sonstige orts-
veränderliche technische Einrichtun-
gen sowie Fahrzeuge, soweit sie nicht 
der Vorschrift des § 38 unterliegen, 
und 

3. Grundstücke, auf denen Stoffe gela-
gert oder abgelagert oder Arbeiten 
durchgeführt werden, die Emissionen 
verursachen können, ausgenommen 
öffentliche Verkehrswege. 
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(5a) Ein Betriebsbereich ist der 
gesamte unter der Aufsicht eines Betrei-
bers stehende Bereich, in dem gefährliche 
Stoffe im Sinne des Artikels 3 Nummer 10 
der Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, 
zur Änderung und anschließenden Aufhe-
bung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 
(ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1) in einer 
oder mehreren Anlagen einschließlich ge-
meinsamer oder verbundener Infrastruktu-
ren oder Tätigkeiten auch bei Lagerung im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 16 der Richt-
linie in den in Artikel 3 Nummer 2 oder 
Nummer 3 der Richtlinie bezeichneten 
Mengen tatsächlich vorhanden oder vorge-
sehen sind oder vorhanden sein werden, 
soweit vernünftigerweise vorhersehbar ist, 
dass die genannten gefährlichen Stoffe bei 
außer Kontrolle geratenen Prozessen an-
fallen; ausgenommen sind die in Artikel 2 
Absatz 2 der Richtlinie 2012/18/EU ange-
führten Einrichtungen, Gefahren und Tätig-
keiten, es sei denn, es handelt sich um 
eine in Artikel 2 Absatz 2 Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2012/18/EU genannte Einrich-
tung, Gefahr oder Tätigkeit. 

(5a) u n v e r ä n d e r t  
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(5b) Eine störfallrelevante Errich-
tung und ein Betrieb oder eine störfallrele-
vante Änderung einer Anlage oder eines 
Betriebsbereichs ist eine Errichtung und ein 
Betrieb einer Anlage, die Betriebsbereich 
oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, 
oder eine Änderung einer Anlage oder ei-
nes Betriebsbereichs einschließlich der Än-
derung eines Lagers, eines Verfahrens 
oder der Art oder physikalischen Form oder 
der Mengen der gefährlichen Stoffe im 
Sinne des Artikels 3 Nummer 10 der Richt-
linie 2012/18/EU, aus der sich erhebliche 
Auswirkungen auf die Gefahren schwerer 
Unfälle ergeben können. Eine störfallrele-
vante Änderung einer Anlage oder eines 
Betriebsbereichs liegt zudem vor, wenn 
eine Änderung dazu führen könnte, dass 
ein Betriebsbereich der unteren Klasse zu 
einem Betriebsbereich der oberen Klasse 
wird oder umgekehrt. 

(5b) u n v e r ä n d e r t  

(5c) Der angemessene Sicher-
heitsabstand im Sinne dieses Gesetzes ist 
der Abstand zwischen einem Betriebsbe-
reich oder einer Anlage, die Betriebsbe-
reich oder Bestandteil eines Betriebsbe-
reichs ist, und einem benachbarten 
Schutzobjekt, der zur gebotenen Begren-
zung der Auswirkungen auf das benach-
barte Schutzobjekt, welche durch schwere 
Unfälle im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 
der Richtlinie 2012/18/EU hervorgerufen 
werden können, beiträgt. Der angemes-
sene Sicherheitsabstand ist anhand stör-
fallspezifischer Faktoren zu ermitteln. 

(5c) u n v e r ä n d e r t  

(5d) Benachbarte Schutzobjekte 
im Sinne dieses Gesetzes sind ausschließ-
lich oder überwiegend dem Wohnen die-
nende Gebiete, öffentlich genutzte Ge-
bäude und Gebiete, Freizeitgebiete, wich-
tige Verkehrswege und unter dem Ge-
sichtspunkt des Naturschutzes besonders 
wertvolle oder besonders empfindliche Ge-
biete. 

(5d) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Stand der Technik im Sinne dieses 
Gesetzes ist der Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, der die praktische Eignung 
einer Maßnahme zur Begrenzung von 
Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur 
Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur 
Gewährleistung einer umweltverträglichen 
Abfallentsorgung oder sonst zur Vermei-
dung oder Verminderung von Auswirkun-
gen auf die Umwelt zur Erreichung eines 
allgemein hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt gesichert erscheinen 
lässt. Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere die in der An-
lage aufgeführten Kriterien zu berücksichti-
gen. 

(6) Stand der Technik im Sinne dieses 
Gesetzes ist der Entwicklungsstand fort-
schrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder 
Betriebsweisen, der die praktische Eignung 
einer Maßnahme zur Begrenzung von 
Emissionen in Luft, Wasser und Boden, zur 
Gewährleistung der Anlagensicherheit, zur 
Gewährleistung einer umweltverträglichen 
Abfallentsorgung oder sonst zur Vermei-
dung oder Verminderung von Auswirkun-
gen auf die Umwelt zur Erreichung eines 
allgemein hohen Schutzniveaus für die 
Umwelt insgesamt, einschließlich der 
menschlichen Gesundheit und des Kli-
maschutzes, gesichert erscheinen lässt. 
Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind insbesondere die in der An-
lage 1 aufgeführten Kriterien zu berück-
sichtigen. 

(6a) BVT-Merkblatt im Sinne die-
ses Gesetzes ist ein Dokument, das auf 
Grund des Informationsaustausches nach 
Artikel 13 der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 24. November 2010 über Industrie-
emissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) 
(Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, 
S. 17) für bestimmte Tätigkeiten erstellt 
wird und insbesondere die angewandten 
Techniken, die derzeitigen Emissions- und 
Verbrauchswerte, alle Zukunftstechniken 
sowie die Techniken beschreibt, die für die 
Festlegung der besten verfügbaren Techni-
ken sowie der BVT-Schlussfolgerungen be-
rücksichtigt wurden. 

(6a) BVT-Merkblatt im Sinne die-
ses Gesetzes ist ein Dokument, das auf 
Grund des Informationsaustausches nach 
Artikel 13 der Industrieemissions-Richtli-
nie in der Fassung vom 24. April 2024 für 
bestimmte Tätigkeiten erstellt wird und ins-
besondere die angewandten Techniken, 
die derzeitigen Emissions- und Ver-
brauchswerte, alle Zukunftstechniken so-
wie die Techniken beschreibt, die für die 
Festlegung der besten verfügbaren Techni-
ken sowie der BVT-Schlussfolgerungen be-
rücksichtigt wurden. 

(6b) BVT-Schlussfolgerungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind ein nach Arti-
kel 13 Absatz 5 der Richtlinie 2010/75/EU
von der Europäischen Kommission erlasse-
nes Dokument, das die Teile eines BVT-
Merkblatts mit den Schlussfolgerungen in 
Bezug auf Folgendes enthält:  

(6b) BVT-Schlussfolgerungen im 
Sinne dieses Gesetzes sind ein nach Arti-
kel 13 Absatz 5 der Industrieemissions-
Richtlinie in der Fassung vom 24. April 
2024 von der Europäischen Kommission 
erlassenes Dokument, das die Teile eines 
BVT-Merkblatts mit den Schlussfolgerun-
gen in Bezug auf Folgendes enthält: 
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1. die besten verfügbaren Techniken, ih-
rer Beschreibung und Informationen 
zur Bewertung ihrer Anwendbarkeit, 

1. die besten verfügbaren Techniken und 
Zukunftstechniken, ihre Beschrei-
bung und Informationen zur Bewertung 
ihrer Anwendbarkeit, 

2. die mit den besten verfügbaren Techni-
ken assoziierten Emissionswerte, 

2. die mit den besten verfügbaren Techni-
ken und Zukunftstechniken assozi-
ierten Emissionswerte, 

3. die mit den besten verfügbaren 
Techniken und Zukunftstechniken 
assoziierten Umweltleistungswerte,

4. den Inhalt des Umweltmanagement-
systems einschließlich etwaiger 
Umweltleistungsvergleichswerte

3. die zu den Nummern 1 und 2 gehöri-
gen Überwachungsmaßnahmen,

5. die zu den Nummern 1, 2, 3 und 4 ge-
hörenden Überwachungsmaßnahmen 
sowie

4. die zu den Nummern 1 und 2 gehöri-
gen Verbrauchswerte sowie

entfällt

5. die gegebenenfalls einschlägigen 
Standortsanierungsmaßnahmen. 

6. u n v e r ä n d e r t  

(6c) Emissionsbandbreiten im 
Sinne dieses Gesetzes sind die mit den 
besten verfügbaren Techniken assoziierten 
Emissionswerte. 

(6c) u n v e r ä n d e r t  

(6d) Die mit den besten verfüg-
baren Techniken assoziierten Emissions-
werte im Sinne dieses Gesetzes sind der 
Bereich von Emissionswerten, die unter 
normalen Betriebsbedingungen unter Ver-
wendung einer besten verfügbaren Technik 
oder einer Kombination von besten verfüg-
baren Techniken entsprechend der Be-
schreibung in den BVT-Schlussfolgerungen 
erzielt werden, ausgedrückt als Mittelwert 
für einen vorgegebenen Zeitraum unter 
spezifischen Referenzbedingungen. 

(6d) u n v e r ä n d e r t  
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(6e) Zukunftstechniken im Sinne 
dieses Gesetzes sind neue Techniken für 
Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie, die bei gewerblicher Nutzung 
entweder ein höheres allgemeines Umwelt-
schutzniveau oder zumindest das gleiche 
Umweltschutzniveau und größere Kosten-
ersparnisse bieten könnten als der beste-
hende Stand der Technik. 

(6e) Zukunftstechniken im Sinne 
dieses Gesetzes sind neue Techniken für 
Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie, die bei gewerblicher Nutzung 
entweder ein höheres allgemeines Schutz-
niveau für die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt oder zumindest das glei-
che Schutzniveau für die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt und größere 
Kostenersparnisse bieten könnten als der 
bestehende Stand der Technik. 

(6f) Emissionsbandbreiten für 
Zukunftstechniken im Sinne dieses 
Gesetzes sind die mit Zukunftstech-
niken assoziierten Emissionswerte.

(6g) Mit Zukunftstechniken as-
soziierte Emissionswerte im Sinne 
dieses Gesetzes sind die Spanne 
von Emissionswerten, die unter nor-
malen Betriebsbedingungen unter 
Verwendung einer Zukunftstechnik 
oder einer Kombination von Zu-
kunftstechniken entsprechend der 
Beschreibung in den BVT-Schluss-
folgerungen erzielt werden, ausge-
drückt als Mittelwert für einen vor-
gegebenen Zeitraum unter spezifi-
schen Referenzbedingungen.

(6h) Umweltleistung im Sinne 
dieses Gesetzes ist die Leistung in 
Bezug auf das Verbrauchsniveau, 
die Ressourceneffizienz in Bezug 
auf Materialien sowie auf Wasser- 
und Energieressourcen, die Wieder-
verwendung von Materialien und 
Wasser sowie das Abfallaufkom-
men.

(6i) Orientierungswerte für die 
Umweltleistung im Sinne dieses Ge-
setzes sind indikative Umweltleis-
tungswerte, die für bestimmte Be-
dingungen in Bezug auf bestimmte 
spezifische Parameter ausgedrückt 
werden.
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(6j) Umweltleistungsver-
gleichswert im Sinne dieses Geset-
zes ist die indikative Spanne der mit 
den besten verfügbaren Techniken 
assoziierten Umweltleistungswerte.

(6k) Mit den besten verfügba-
ren Techniken assoziierte Umwelt-
leistungswerte im Sinne dieses Ge-
setzes sind die Spanne von Umwelt-
leistungswerten, die unter normalen 
Betriebsbedingungen unter Verwen-
dung einer besten verfügbaren 
Technik oder einer Kombination von 
besten verfügbaren Techniken ent-
sprechend der Beschreibung in den 
BVT-Schlussfolgerungen erzielt 
werden.

(6l) Mit Zukunftstechniken as-
soziierte Umweltleistungswerte im 
Sinne dieses Gesetzes sind die 
Spanne von Umweltleistungswerten, 
die unter normalen Betriebsbedin-
gungen unter Verwendung einer Zu-
kunftstechnik oder einer Kombina-
tion von Zukunftstechniken entspre-
chend der Beschreibung in den 
BVT-Schlussfolgerungen erzielt 
werden.
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(6m) Tiefgreifende industrielle 
Transformation im Sinne dieses Ge-
setzes ist die Einführung von Zu-
kunftstechniken oder des Standes 
der Technik, die eine erhebliche Än-
derung der Konstruktion oder Tech-
nologie einer Anlage oder in einem 
Teil einer Anlage oder die Ersetzung 
einer bestehenden Anlage durch 
eine neue Anlage beinhaltet, und 
die, verbunden mit dem Ziel der Kli-
maneutralität und der gleichzeitigen 
Reduzierung anderer Umweltauswir-
kungen, zu einer sehr weitgehenden 
Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen führt, zumindest auf 
das Maß, das durch die dem Stand 
der Technik entsprechende Maßnah-
men erreicht werden kann, wobei 
medienübergreifende Auswirkungen 
zu berücksichtigen sind.

(7) Dem Herstellen im Sinne dieses 
Gesetzes steht das Verarbeiten, Bearbei-
ten oder sonstige Behandeln, dem Einfüh-
ren im Sinne dieses Gesetzes das sonstige 
Verbringen in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gleich. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie im Sinne dieses Gesetzes 
sind die in der Rechtsverordnung nach § 4 
Absatz 1 Satz 4 gekennzeichneten Anla-
gen. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Gefährliche Stoffe im Sinne dieses 
Gesetzes sind Stoffe oder Gemische ge-
mäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2008 
über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, 
zur Änderung und Aufhebung der Richtli-
nien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 
1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) 
Nr. 286/2011 (ABl. L 83 vom 30.3.2011, S. 
1) geändert worden ist. 

(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Relevante gefährliche Stoffe im 
Sinne dieses Gesetzes sind gefährliche 
Stoffe, die in erheblichem Umfang in der 
Anlage verwendet, erzeugt oder freigesetzt 
werden und die ihrer Art nach eine Ver-
schmutzung des Bodens oder des Grund-
wassers auf dem Anlagengrundstück verur-
sachen können. 

(10) u n v e r ä n d e r t  
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Z w e i t e r  T e i l  Z w e i t e r  T e i l  

E r r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  
v o n  A n l a g e n  

E r r i c h t u n g  u n d  B e t r i e b  
v o n  A n l a g e n  

E r s t e r  A b s c h n i t t  E r s t e r  A b s c h n i t t  

G e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g e  
A n l a g e n  

G e n e h m i g u n g s b e d ü r f t i g e  
A n l a g e n  

§ 4 § 4 

Genehmigung Genehmigung 
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(1) Die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffen-
heit oder ihres Betriebs in besonderem 
Maße geeignet sind, schädliche Umwelt-
einwirkungen hervorzurufen oder in ande-
rer Weise die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft zu gefährden, erheblich zu be-
nachteiligen oder erheblich zu belästigen, 
sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsan-
lagen zur Lagerung oder Behandlung von 
Abfällen bedürfen einer Genehmigung. Mit 
Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen 
bedürfen Anlagen, die nicht gewerblichen 
Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Verwendung 
finden, der Genehmigung nur, wenn sie in 
besonderem Maße geeignet sind, schädli-
che Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen oder Geräusche hervorzuru-
fen. Die Bundesregierung bestimmt nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Anlagen, die einer 
Genehmigung bedürfen (genehmigungsbe-
dürftige Anlagen); in der Rechtsverordnung 
kann auch vorgesehen werden, dass eine 
Genehmigung nicht erforderlich ist, wenn 
eine Anlage insgesamt oder in ihren in der 
Rechtsverordnung bezeichneten wesentli-
chen Teilen der Bauart nach zugelassen ist 
und in Übereinstimmung mit der Bauartzu-
lassung errichtet und betrieben wird. Anla-
gen nach Artikel 10 in Verbindung mit An-
hang I der Richtlinie 2010/75/EU sind in der 
Rechtsverordnung nach Satz 3 zu kenn-
zeichnen. 

(1) Die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffen-
heit oder ihres Betriebs in besonderem 
Maße geeignet sind, schädliche Umwelt-
einwirkungen hervorzurufen oder in ande-
rer Weise die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft zu gefährden, erheblich zu be-
nachteiligen oder erheblich zu belästigen, 
sowie von ortsfesten Abfallentsorgungsan-
lagen zur Lagerung oder Behandlung von 
Abfällen bedürfen einer Genehmigung. Mit 
Ausnahme von Abfallentsorgungsanlagen 
bedürfen Anlagen, die nicht gewerblichen 
Zwecken dienen und nicht im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmungen Verwendung 
finden, der Genehmigung nur, wenn sie in 
besonderem Maße geeignet sind, schädli-
che Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen oder Geräusche hervorzuru-
fen. Die Bundesregierung bestimmt nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Anlagen, die einer 
Genehmigung bedürfen (genehmigungsbe-
dürftige Anlagen); in der Rechtsverordnung 
kann auch vorgesehen werden, dass eine 
Genehmigung nicht erforderlich ist, wenn 
eine Anlage insgesamt oder in ihren in der 
Rechtsverordnung bezeichneten wesentli-
chen Teilen der Bauart nach zugelassen ist 
und in Übereinstimmung mit der Bauartzu-
lassung errichtet und betrieben wird. Anla-
gen nach Artikel 10 in Verbindung mit An-
hang I der Industrieemissions-Richtlinie
in der Fassung vom 24 April 2024 sind in 
der Rechtsverordnung nach Satz 3 zu 
kennzeichnen. 

(2) Anlagen des Bergwesens oder 
Teile dieser Anlagen bedürfen der Geneh-
migung nach Absatz 1 nur, soweit sie über 
Tage errichtet und betrieben werden. Kei-
ner Genehmigung nach Absatz 1 bedürfen 
Tagebaue und die zum Betrieb eines Tage-
baus erforderlichen sowie die zur Wetter-
führung unerlässlichen Anlagen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 5 § 5 

Pflichten der Betreiber genehmigungs-
bedürftiger Anlagen 

Pflichten der Betreiber genehmigungs-
bedürftiger Anlagen 

(1) Genehmigungsbedürftige Anlagen 
sind so zu errichten und zu betreiben, dass 
zur Gewährleistung eines hohen Schutzni-
veaus für die Umwelt insgesamt  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. schädliche Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nach-
teile und erhebliche Belästigungen für 
die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft nicht hervorgerufen werden kön-
nen; 

2. Vorsorge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen und sonstige Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Be-
lästigungen getroffen wird, insbeson-
dere durch die dem Stand der Technik 
entsprechenden Maßnahmen; 

3. Abfälle vermieden, nicht zu vermei-
dende Abfälle verwertet und nicht zu 
verwertende Abfälle ohne Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit be-
seitigt werden; Abfälle sind nicht zu 
vermeiden, soweit die Vermeidung 
technisch nicht möglich oder nicht zu-
mutbar ist; die Vermeidung ist unzuläs-
sig, soweit sie zu nachteiligeren Um-
weltauswirkungen führt als die Verwer-
tung; die Verwertung und Beseitigung 
von Abfällen erfolgt nach den Vor-
schriften des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes und den sonstigen für die Abfälle 
geltenden Vorschriften; 

4. Energie sparsam und effizient verwen-
det wird. 
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(2) Soweit genehmigungsbedürftige 
Anlagen dem Anwendungsbereich des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
unterliegen, sind Anforderungen zur Be-
grenzung von Emissionen von Treibhaus-
gasen nur zulässig, um zur Erfüllung der 
Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 sicher-
zustellen, dass im Einwirkungsbereich der 
Anlage keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen entstehen; dies gilt nur für Treib-
hausgase, die für die betreffende Tätigkeit 
nach Anhang 1 des Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes umfasst sind. Bei die-
sen Anlagen dürfen zur Erfüllung der Pflicht 
zur effizienten Verwendung von Energie in 
Bezug auf die Emissionen von Kohlendi-
oxid, die auf Verbrennungs- oder anderen 
Prozessen der Anlage beruhen, keine An-
forderungen gestellt werden, die über die 
Pflichten hinausgehen, welche das Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz begrün-
det.Davon ausgenommen sind Anforderun-
gen an die Abwärmenutzung; Näheres 
hierzu regelt eine Rechtsverordnung. Der 
Deutsche Bundestag ist dabei nach § 48b 
zu beteiligen. 

(2) Soweit genehmigungsbedürftige 
Anlagen dem Anwendungsbereich des 
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes 
unterliegen, sind Anforderungen zur Be-
grenzung von Emissionen von Treibhaus-
gasen nur zulässig, um zur Erfüllung der 
Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 sicher-
zustellen, dass im Einwirkungsbereich der 
Anlage keine schädlichen Umwelteinwir-
kungen entstehen; dies gilt nur für Treib-
hausgase, die für die betreffende Tätigkeit 
nach Anhang 1 des Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes umfasst sind. Bei die-
sen Anlagen dürfen in Bezug auf die Emis-
sionen von Kohlendioxid aus Verbren-
nungsprozessen oder anderen Prozessen 
der Anlage keine Umweltleistungsgrenz-
werte und Orientierungswerte für die 
Umweltleistung in Bezug auf die effizi-
ente Verwendung von Energie festge-
setzt werden, die über die Pflichten hinaus-
gehen, welche das Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetz begründet. Davon aus-
genommen sind Anforderungen an die Ab-
wärmenutzung; Näheres hierzu regelt eine 
Rechtsverordnung. Der Deutsche Bundes-
tag ist dabei nach § 48b zu beteiligen. 

(3) Genehmigungsbedürftige Anlagen 
sind so zu errichten, zu betreiben und still-
zulegen, dass auch nach einer Betriebsein-
stellung  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. von der Anlage oder dem Anlagen-
grundstück keine schädlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstige Gefahren, 
erhebliche Nachteile und erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit 
und die Nachbarschaft hervorgerufen 
werden können, 

2. vorhandene Abfälle ordnungsgemäß 
und schadlos verwertet oder ohne Be-
einträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit beseitigt werden und 

3. die Wiederherstellung eines ordnungs-
gemäßen Zustandes des Anlagen-
grundstücks gewährleistet ist. 
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(4) Zusätzlich zu den in den Absät-
zen 1 bis 3 genannten Pflichten sind An-
lagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie so zu errichten und zu betrei-
ben, dass

1. die Nutzung und Erzeugung erneu-
erbarer Energie, soweit technisch 
möglich und wirtschaftlich zumut-
bar, ausgeweitet wird,

2. materielle Ressourcen effizient ge-
nutzt werden, auch durch Wieder-
verwendung.

(4) Wurden nach dem 7. Januar 2013 
auf Grund des Betriebs einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie erhebliche 
Bodenverschmutzungen oder erhebliche 
Grundwasserverschmutzungen durch rele-
vante gefährliche Stoffe im Vergleich zu 
dem im Bericht über den Ausgangszustand 
angegebenen Zustand verursacht, so ist 
der Betreiber nach Einstellung des Betriebs 
der Anlage verpflichtet, soweit dies verhält-
nismäßig ist, Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Verschmutzung zu ergreifen, um 
das Anlagengrundstück in jenen Ausgangs-
zustand zurückzuführen. Die zuständige 
Behörde hat der Öffentlichkeit relevante In-
formationen zu diesen vom Betreiber ge-
troffenen Maßnahmen zugänglich zu ma-
chen, und zwar auch über das Internet. So-
weit Informationen Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse enthalten, gilt § 10 Ab-
satz 2 entsprechend. 

(5) Wurden nach dem 7. Januar 2013 
auf Grund des Betriebs einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie erhebliche 
Bodenverschmutzungen oder erhebliche 
Grundwasserverschmutzungen durch rele-
vante gefährliche Stoffe im Vergleich zu 
dem im Bericht über den Ausgangszustand 
angegebenen Zustand verursacht, so ist 
der Betreiber nach Einstellung des Betriebs 
der Anlage verpflichtet, soweit dies verhält-
nismäßig ist, Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Verschmutzung zu ergreifen, um 
das Anlagengrundstück in jenen Ausgangs-
zustand zurückzuführen. Die zuständige 
Behörde hat der Öffentlichkeit relevante In-
formationen zu diesen vom Betreiber ge-
troffenen Maßnahmen zugänglich zu ma-
chen, und zwar auch über das Internet. § 
10 Absatz 8a Satz 2 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Veröffentli-
chung im Internet bis zum Abschluss 
der vom Betreiber getroffenen Maßnah-
men zu erfolgen hat. Soweit Informatio-
nen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse 
enthalten, gilt § 10 Absatz 2 entsprechend. 

§ 6 § 6 

Genehmigungsvoraussetzungen Genehmigungsvoraussetzungen 

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn  

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, 
wenn  
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1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 
und einer auf Grund des § 7 erlasse-
nen Rechtsverordnung ergebenden 
Pflichten erfüllt werden, und 

1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 
und einer auf Grund des § 7 oder § 7a
erlassenen Rechtsverordnung erge-
benden Pflichten erfüllt werden, und 

2. andere öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten und Belange des Arbeitsschutzes 
der Errichtung und dem Betrieb der 
Anlage nicht entgegenstehen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei Anlagen, die unterschiedlichen 
Betriebsweisen dienen oder in denen un-
terschiedliche Stoffe eingesetzt werden 
(Mehrzweck- oder Vielstoffanlagen), ist die 
Genehmigung auf Antrag auf die unter-
schiedlichen Betriebsweisen und Stoffe zu 
erstrecken, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 für alle erfassten Betriebs-
weisen und Stoffe erfüllt sind. 

(2) Bei Anlagen, die unterschiedlichen 
Betriebsweisen dienen, in denen unter-
schiedliche Stoffe eingesetzt werden oder 
in denen modulare Prozesseinheiten fle-
xibel verschaltet werden (Mehrzweck-, 
Vielstoffanlagen oder modulare Anla-
gen), ist die Genehmigung auf Antrag des 
Vorhabenträgers auf die unterschiedli-
chen Betriebsweisen, Stoffe und Ver-
schaltungsmöglichkeiten der modularen 
Prozesseinheiten zu erstrecken, wenn die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 für alle er-
fassten Betriebsweisen, Stoffe und Ver-
schaltungsmöglichkeiten der modularen 
Prozesseinheiten erfüllt sind. 

(3) Eine beantragte Änderungsgeneh-
migung darf auch dann nicht versagt wer-
den, wenn zwar nach ihrer Durchführung 
nicht alle Immissionswerte einer Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 oder einer 
Rechtsverordnung nach § 48a eingehalten 
werden, wenn aber  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Immissionsbeitrag der Anlage un-
ter Beachtung des § 17 Absatz 3a Satz 
3 durch das Vorhaben deutlich und 
über das durch nachträgliche Anord-
nungen nach § 17 Absatz 1 durchsetz-
bare Maß reduziert wird, 

2. weitere Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung, insbesondere Maßnahmen, die 
über den Stand der Technik bei neu zu 
errichtenden Anlagen hinausgehen, 
durchgeführt werden, 
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3. der Antragsteller darüber hinaus einen 
Immissionsmanagementplan zur Ver-
ringerung seines Verursacheranteils 
vorlegt, um eine spätere Einhaltung 
der Anforderungen nach § 5 Absatz 1 
Nummer 1 zu erreichen, und 

4. die konkreten Umstände einen Wider-
ruf der Genehmigung nicht erfordern. 

§ 7 § 7 

Rechtsverordnungen über Anforderun-
gen an genehmigungsbedürftige Anla-

gen 

Rechtsverordnungen über Anforderun-
gen an genehmigungsbedürftige Anla-

gen, Verordnungsermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates vorzuschreiben, 
dass die Errichtung, die Beschaffenheit, 
der Betrieb, der Zustand nach Betriebsein-
stellung und die betreibereigene Überwa-
chung genehmigungsbedürftiger Anlagen 
zur Erfüllung der sich aus § 5 ergebenden 
Pflichten bestimmten Anforderungen genü-
gen müssen, insbesondere, dass  

(1) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise 
(§ 51) durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates vorzuschreiben, 
dass die Errichtung, die Beschaffenheit, 
der Betrieb, der Zustand nach Betriebsein-
stellung und die betreibereigene Überwa-
chung genehmigungsbedürftiger Anlagen 
zur Erfüllung der sich aus § 5 Absatz 1 bis 
3 und 5 ergebenden Pflichten bestimmten 
Anforderungen genügen müssen, insbe-
sondere, dass  

1. die Anlagen bestimmten technischen 
Anforderungen entsprechen müssen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die von Anlagen ausgehenden Emissi-
onen bestimmte Grenzwerte nicht 
überschreiten dürfen oder Anlagen 
äquivalenten Parametern oder äquiva-
lenten technischen Maßnahmen ent-
sprechen müssen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. der Einsatz von Energie bestimmten 
Anforderungen entsprechen muss, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

3. die Betreiber von Anlagen Messungen 
von Emissionen und Immissionen nach 
in der Rechtsverordnung näher zu be-
stimmenden Verfahren vorzunehmen 
haben oder vornehmen lassen müs-
sen, 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die Betreiber von Anlagen bestimmte 
sicherheitstechnische Prüfungen sowie 
bestimmte Prüfungen von sicherheits-
technischen Unterlagen nach in der 
Rechtsverordnung näher zu bestim-
menden Verfahren  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) während der Errichtung oder sonst 
vor der Inbetriebnahme der An-
lage, 

b) nach deren Inbetriebnahme oder 
einer Änderung im Sinne des § 15 
oder des § 16, 

c) in regelmäßigen Abständen oder  

d) bei oder nach einer Betriebsein-
stellung, 

durch einen Sachverständigen nach § 
29a vornehmen lassen müssen, soweit 
solche Prüfungen nicht gemäß § 7 Ab-
satz 1 in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung gemäß § 31 Satz 2 Num-
mer 4 des Gesetzes über überwa-
chungsbedürftige Anlagen vorgeschrie-
ben sind, und 

5. die Rückführung in den Ausgangszu-
stand nach § 5 Absatz 4 bestimmten 
Anforderungen entsprechen muss, ins-
besondere in Bezug auf den Aus-
gangszustandsbericht und die Feststel-
lung der Erheblichkeit von Boden- und 
Grundwasserverschmutzungen. 

5. die Rückführung in den Ausgangszu-
stand nach § 5 Absatz 5 bestimmten 
Anforderungen entsprechen muss, ins-
besondere in Bezug auf den Aus-
gangszustandsbericht und die Feststel-
lung der Erheblichkeit von Boden- und 
Grundwasserverschmutzungen. 

Bei der Festlegung der Anforderungen 
nach Satz 1 sind insbesondere mögliche 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkun-
gen von einem Schutzgut auf ein anderes 
zu berücksichtigen; ein hohes Schutzni-
veau für die Umwelt insgesamt ist zu ge-
währleisten. 

Bei der Festlegung der Anforderungen 
nach Satz 1 sind insbesondere mögliche 
Verlagerungen von nachteiligen Auswirkun-
gen von einem Schutzgut auf ein anderes 
zu berücksichtigen; ein hohes Schutzni-
veau für die Umwelt insgesamt ist zu ge-
währleisten. 
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(1a) Nach jeder Veröffentlichung einer 
BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass für Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie bei der Fest-
legung von Emissionsgrenzwerten nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die Emissionen 
unter normalen Betriebsbedingungen die in 
den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten nicht überschreiten. 
Im Hinblick auf bestehende Anlagen ist

entfällt

1. innerhalb eines Jahres nach Veröffent-
lichung von BVT-Schlussfolgerungen 
zur Haupttätigkeit eine Überprüfung 
und gegebenenfalls Anpassung der 
Rechtsverordnung vorzunehmen und

2. innerhalb von vier Jahren nach Veröf-
fentlichung von BVT-Schlussfolgerun-
gen zur Haupttätigkeit sicherzustellen, 
dass die betreffenden Anlagen die 
Emissionsgrenzwerte der Rechtsver-
ordnung einhalten.

(1b) Abweichend von Absatz 1a entfällt

1. können in der Rechtsverordnung weni-
ger strenge Emissionsgrenzwerte und 
Fristen festgelegt werden, wenn

a) wegen technischer Merkmale der 
betroffenen Anlagenart die Anwen-
dung der in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissions-
bandbreiten unverhältnismäßig 
wäre und dies begründet wird oder

b) in Anlagen Zukunftstechniken für 
einen Gesamtzeitraum von höchs-
tens neun Monaten erprobt oder 
angewendet werden sollen, sofern 
nach dem festgelegten Zeitraum 
die Anwendung der betreffenden 
Technik beendet wird oder in der 
Anlage mindestens die mit den 
besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten 
erreicht werden, oder
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2. kann in der Rechtsverordnung be-
stimmt werden, dass die zuständige 
Behörde weniger strenge Emissions-
begrenzungen und Fristen festlegen 
kann, wenn

a) wegen technischer Merkmale der 
betroffenen Anlagen die Anwen-
dung der in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissions-
bandbreiten unverhältnismäßig 
wäre oder

b) in Anlagen Zukunftstechniken für 
einen Gesamtzeitraum von höchs-
tens neun Monaten erprobt oder 
angewendet werden sollen, sofern 
nach dem festgelegten Zeitraum 
die Anwendung der betreffenden 
Technik beendet wird oder in der 
Anlage mindestens die mit den 
besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten 
erreicht werden.

Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Emissi-
onsgrenzwerte und Emissionsbegrenzun-
gen nach Satz 1 dürfen die in den Anhän-
gen der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten 
Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten 
und keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen hervorrufen.
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(2) In der Rechtsverordnung kann be-
stimmt werden, inwieweit die nach Absatz 
1 zur Vorsorge gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen festgelegten Anforderungen 
nach Ablauf bestimmter Übergangsfristen 
erfüllt werden müssen, soweit zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Rechtsverord-
nung in einem Vorbescheid oder einer Ge-
nehmigung geringere Anforderungen ge-
stellt worden sind. Bei der Bestimmung der 
Dauer der Übergangsfristen und der einzu-
haltenden Anforderungen sind insbeson-
dere Art, Menge und Gefährlichkeit der von 
den Anlagen ausgehenden Emissionen so-
wie die Nutzungsdauer und technische Be-
sonderheiten der Anlagen zu berücksichti-
gen. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für Anlagen, die nach § 67 Absatz 2 
oder § 67a Absatz 1 anzuzeigen sind oder 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 
16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzei-
gen waren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Soweit die Rechtsverordnung An-
forderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 
festgelegt hat, kann in ihr bestimmt wer-
den, dass bei in Absatz 2 genannten Anla-
gen von den auf Grund der Absätze 1 und 
2 festgelegten Anforderungen zur Vorsorge 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen ab-
gewichen werden darf. Dies gilt nur, wenn 
durch technische Maßnahmen an Anlagen 
des Betreibers oder Dritter insgesamt eine 
weitergehende Minderung von Emissionen 
derselben oder in ihrer Wirkung auf die 
Umwelt vergleichbaren Stoffen erreicht 
wird als bei Beachtung der auf Grund der 
Absätze 1 und 2 festgelegten Anforderun-
gen und hierdurch der in § 1 genannte 
Zweck gefördert wird. In der Rechtsverord-
nung kann weiterhin bestimmt werden, in-
wieweit zur Erfüllung von zwischenstaatli-
chen Vereinbarungen mit Nachbarstaaten 
der Bundesrepublik Deutschland Satz 2 
auch für die Durchführung technischer 
Maßnahmen an Anlagen gilt, die in den 
Nachbarstaaten gelegen sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Zur Erfüllung von bindenden 
Rechtsakten der Europäischen Gemein-
schaften oder der Europäischen Union 
kann die Bundesregierung zu dem in § 1 
genannten Zweck mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung An-
forderungen an die Errichtung, die Be-
schaffenheit und den Betrieb, die Betriebs-
einstellung und betreibereigene Überwa-
chung genehmigungsbedürftiger Anlagen 
vorschreiben. Für genehmigungsbedürftige 
Anlagen, die vom Anwendungsbereich der 
Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. 
April 1999 über Abfalldeponien (ABl. EG 
Nr. L 182 S. 1) erfasst werden, kann die 
Bundesregierung durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates diesel-
ben Anforderungen festlegen wie für Depo-
nien im Sinne des § 3 Absatz 27 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes, insbesondere An-
forderungen an die Erbringung einer Si-
cherheitsleistung, an die Stilllegung und die 
Sach- und Fachkunde des Betreibers. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Wegen der Anforderungen nach 
Absatz 1 Nummer 1 bis 4, auch in Verbin-
dung mit Absatz 4, kann auf jedermann zu-
gängliche Bekanntmachungen sachver-
ständiger Stellen verwiesen werden; hier-
bei ist  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. in der Rechtsverordnung das Datum 
der Bekanntmachung anzugeben und 
die Bezugsquelle genau zu bezeich-
nen, 

2. die Bekanntmachung bei dem Deut-
schen Patentamt archivmäßig gesi-
chert niederzulegen und in der Rechts-
verordnung darauf hinzuweisen. 

§ 7a

Rechtsverordnungen über Anforde-
rungen an Anlagen nach der Indust-

rieemissions-Richtlinie, Verord-
nungsermächtigung
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(1) Die Bundesregierung wird 
ermächtigt, nach Anhörung der be-
teiligten Kreise nach § 51 durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates vorzuschreiben, 
dass die Errichtung, die Beschaffen-
heit, der Betrieb, der Zustand nach 
Betriebseinstellung und die betrei-
bereigene Überwachung von Anla-
gen nach der Industrieemissions-
Richtlinie zur Erfüllung der sich aus 
§ 5 Absatz 4 ergebenden Pflichten 
bestimmten Anforderungen genü-
gen müssen, insbesondere, dass

1. der Einsatz von materiellen Res-
sourcen bestimmten Anforde-
rungen entsprechen muss,

2. die Umweltleistung der Anlagen, 
ausgenommen in Bezug auf 
Wasser, bestimmte Grenzwerte 
(Umweltleistungsgrenzwerte) 
nicht überschreiten darf,

3. die Betreiber von Anlagen Mes-
sungen der Umweltleistung nach 
in der Rechtsverordnung näher 
zu bestimmenden Verfahren vor-
zunehmen haben oder vorneh-
men lassen müssen,

(2) Nach jeder Veröffentlichung 
einer BVT-Schlussfolgerung ist un-
verzüglich zu gewährleisten, dass 
für Anlagen nach der Industrieemis-
sions-Richtlinie
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1. bei der Festlegung von Emissi-
onsgrenzwerten nach § 7 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 die Emissio-
nen unter normalen Betriebsbe-
dingungen die in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten nicht 
überschreiten und für Anlagen-
kategorien mit ähnlichen Merk-
malen unter Berücksichtigung 
der gesamten Emissionsband-
breiten die strengstmöglichen 
Emissionsgrenzwerte festgelegt 
werden, die bei Anwendung der 
besten verfügbaren Techniken 
und unter Berücksichtigung 
möglicher Verlagerungen von 
nachteiligen Auswirkungen von 
einem Schutzgut auf ein anderes 
erreichbar sind und zur best-
möglichen Gesamtleistung der 
Anlage insgesamt beitragen und

2. bei der Festlegung von Umwelt-
leistungsgrenzwerten nach Ab-
satz 1 Nummer 2 die Umweltleis-
tung unter normalen Betriebsbe-
dingungen die mit den besten 
verfügbaren Techniken assozi-
ierten Umweltleistungswerte 
nicht überschreitet.

Im Hinblick auf bestehende Anlagen ist 
innerhalb eines Jahres nach Veröffentli-
chung von BVT-Schlussfolgerungen zur 
Haupttätigkeit eine Überprüfung und ge-
gebenenfalls Anpassung der Rechtsver-
ordnung vorzunehmen
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§ 10 § 10 

Genehmigungsverfahren Genehmigungsverfahren, Verordnungs-
ermächtigung

(1) Das Genehmigungsverfahren setzt 
einen schriftlichen oder elektronischen An-
trag voraus. Dem Antrag sind die zur Prü-
fung nach § 6 erforderlichen Zeichnungen, 
Erläuterungen und sonstigen Unterlagen 
beizufügen. Reichen die Unterlagen für die 
Prüfung nicht aus, so hat sie der Antrag-
steller auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde innerhalb einer angemessenen Frist 
zu ergänzen. Erfolgt die Antragstellung 
schriftlich, kann die zuständige Behörde ei-
nen elektronischen Antrag verlangen und 
bezüglich des elektronischen Formats Vor-
gaben machen. Hat die zuständige Be-
hörde einen Zugang für die elektronische 
Antragstellung eröffnet, so ist ausschließ-
lich dieser für die elektronische Antragstel-
lung zu nutzen. Erfolgt die Antragstellung 
elektronisch, kann die zuständige Behörde 
verlangen, dass die dem Antrag beizufü-
genden Unterlagen in Papierform übermit-
telt werden, soweit eine Bearbeitung an-
ders nicht möglich ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(1a) Der Antragsteller, der beabsich-
tigt, eine Anlage nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie zu betreiben, in der relevante 
gefährliche Stoffe verwendet, erzeugt oder 
freigesetzt werden, hat mit den Unterlagen 
nach Absatz 1 einen Bericht über den Aus-
gangszustand vorzulegen, wenn und so-
weit eine Verschmutzung des Bodens oder 
des Grundwassers auf dem Anlagengrund-
stück durch die relevanten gefährlichen 
Stoffe möglich ist. Die Möglichkeit einer 
Verschmutzung des Bodens oder des 
Grundwassers besteht nicht, wenn auf-
grund der tatsächlichen Umstände ein Ein-
trag ausgeschlossen werden kann. 

u n v e r ä n d e r t  
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(2) Soweit Unterlagen Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind 
die Unterlagen zu kennzeichnen und ge-
trennt vorzulegen. Ihr Inhalt muss, soweit 
es ohne Preisgabe des Geheimnisses ge-
schehen kann, so ausführlich dargestellt 
sein, dass es Dritten möglich ist, zu beur-
teilen, ob und in welchem Umfang sie von 
den Auswirkungen der Anlage betroffen 
werden können. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Sind die Unterlagen des Antrag-
stellers vollständig, so hat die zuständige 
Behörde das Vorhaben in ihrem amtlichen 
Veröffentlichungsblatt und auf ihrer Inter-
netseite öffentlich bekannt zu machen. Der 
Antrag und die vom Antragsteller vorgeleg-
ten Unterlagen, mit Ausnahme der Unterla-
gen nach Absatz 2 Satz 1, sowie die ent-
scheidungserheblichen Berichte und Emp-
fehlungen, die der Behörde im Zeitpunkt 
der Bekanntmachung vorliegen, sind nach 
der Bekanntmachung einen Monat zur Ein-
sicht auszulegen. Die Auslegung ist 
dadurch zu bewirken, dass die Dokumente 
auf einer Internetseite der zuständigen Be-
hörde zugänglich gemacht werden. Auf 
Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit 
zur Verfügung gestellt. Der Antragsteller 
kann der Veröffentlichung im Internet wi-
dersprechen, soweit er die Gefährdung von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
oder wichtiger Sicherheitsbelange befürch-
tet; in diesem Fall muss die Behörde eine 
andere Form der Veröffentlichung wählen. 
Die Behörde kann verlangen, dass die Do-
kumente, die für die Auslegung einzu-
reichen sind, in einem verkehrsüblichen 
elektronischen Format eingereicht werden. 
Weitere Informationen, die für die Entschei-
dung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
von Bedeutung sein können und die der 
zuständigen Behörde erst nach Beginn der 
Auslegung vorliegen, sind der Öffentlichkeit 
nach den Bestimmungen über den Zugang 
zu Umweltinformationen zugänglich zu ma-
chen. Bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit ge-
genüber der zuständigen Behörde schrift-
lich oder elektronisch Einwendungen erhe-
ben; bei Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie gilt eine Frist von einem Mo-
nat. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind 
für das Genehmigungsverfahren alle Ein-
wendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beru-
hen. Einwendungen, die auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, sind auf 
den Rechtsweg vor den ordentlichen Ge-
richten zu verweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(3a) Nach dem Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz anerkannte Vereinigungen 
sollen die zuständige Behörde in einer dem 
Umweltschutz dienenden Weise unterstüt-
zen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(4) In der Bekanntmachung nach Ab-
satz 3 Satz 1 ist  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. die Internetseite auf der die Zugäng-
lichmachung erfolgt, anzugeben, und 
darauf hinzuweisen, dass zusätzlich 
die Möglichkeit besteht, eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur 
Verfügung gestellt zu bekommen; 

2. dazu aufzufordern, etwaige Einwen-
dungen bei einer in der Bekanntma-
chung zu bezeichnenden Stelle inner-
halb der Einwendungsfrist vorzubrin-
gen; dabei ist auf die Rechtsfolgen 
nach Absatz 3 Satz 9 hinzuweisen; 

3. ein Erörterungstermin zu bestimmen 
und darauf hinzuweisen, dass er auf-
grund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nach Ab-
satz 6 durchgeführt wird und dass 
dann die formgerecht erhobenen Ein-
wendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, erörtert 
werden; 

4. darauf hinzuweisen, dass die Zustel-
lung der Entscheidung über die Ein-
wendungen durch öffentliche Bekannt-
machung ersetzt werden kann. 
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(5) Die für die Erteilung der Genehmi-
gung zuständige Behörde (Genehmigungs-
behörde) holt die Stellungnahmen der Be-
hörden ein, deren Aufgabenbereich durch 
das Vorhaben berührt wird. Eingegangene 
Stellungnahmen der zu beteiligenden Be-
hörden hat die Genehmigungsbehörde un-
verzüglich an den Antragsteller weiterzulei-
ten. Hat eine zu beteiligende Behörde bei 
einem Verfahren zur Genehmigung einer 
Anlage innerhalb einer Frist von einem Mo-
nat keine Stellungnahme abgegeben, so ist 
davon auszugehen, dass die zu beteili-
gende Behörde sich nicht äußern will, so-
weit die zu beteiligende Behörde nicht in 
schriftlicher Form um eine einmalige Ver-
längerung um bis zu einem Monat bittet; 
die Möglichkeit zur Verlängerung gilt nicht 
für Verfahren zur Genehmigung einer An-
lage zur Nutzung erneuerbarer Energien 
oder einer Anlage zur Herstellung von 
Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. 
Die zuständige Behörde hat die Entschei-
dung im Falle des Satzes 3 bei einem Ver-
fahren zur Genehmigung einer Anlage zur 
Nutzung erneuerbarer Energien oder einer 
Anlage zur Herstellung von Wasserstoff 
aus erneuerbaren Energien auf Antrag auf 
der Grundlage der geltenden Sach- und 
Rechtslage zum Zeitpunkt des Fristablaufs 
der Behördenbeteiligung zu treffen. An-
stelle der Stellungnahme der zu beteiligen-
den Behörde kann die Behörde entweder 
zu Lasten der zu beteiligenden Behörde 
zur Prüfung der Genehmigungsvorausset-
zungen ein Sachverständigengutachten 
einholen oder selbst Stellung nehmen. Bei-
des hat auf der Grundlage der geltenden 
Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 
Fristablaufs der Behördenbeteiligung zu er-
folgen; dies gilt nicht für militärische Be-
lange. Ist von vorneherein davon auszuge-
hen, dass eine beteiligte Behörde innerhalb 
der Frist nach Satz 3 nicht in der Lage ist, 
zu entscheidungserheblichen Aspekten des 
Antrags Stellung zu nehmen, kann die Ge-
nehmigungsbehörde bereits vor Ablauf der 
Frist ein Sachverständigengutachten nach 
Satz 5 einholen. Die zuständige Behörde 
informiert ihre Aufsichtsbehörde über jede 
Überschreitung von Fristen. Beabsichtigt 
eine beteiligte Behörde eine gesetzlich er-
forderliche Zustimmung nicht zu erteilen, 
hat die beteiligte Behörde vor Abgabe ihrer 
Entscheidung dem Antragsteller innerhalb 
einer von der Behörde festzusetzenden 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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Frist die Möglichkeit zur Stellungnahme zu 
geben. In diesem Fall findet § 20 Absatz 1 
Satz 2 der Neunten Verordnung zur Durch-
führung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes keine Anwendung. Soweit für das 
Vorhaben selbst oder für weitere damit un-
mittelbar in einem räumlichen oder betrieb-
lichen Zusammenhang stehende Vorha-
ben, die Auswirkungen auf die Umwelt ha-
ben können und die für die Genehmigung 
Bedeutung haben, eine Zulassung nach 
anderen Gesetzen vorgeschrieben ist, hat 
die Genehmigungsbehörde eine vollstän-
dige Koordinierung der Zulassungsverfah-
ren sowie der Inhalts- und Nebenbestim-
mungen sicherzustellen. 

(5a) Betrifft das Vorhaben eine 
Anlage, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. 
Dezember 2018 zur Förderung der Nut-
zung von Energie aus erneuerbaren Quel-
len (Neufassung) (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82) fällt, gilt ergänzend Fol-
gendes:  

(5a) u n v e r ä n d e r t  

1. Auf Antrag des Trägers des Vorhabens 
wird das Genehmigungsverfahren so-
wie alle sonstigen Zulassungsverfah-
ren, die für die Durchführung des Vor-
habens nach Bundes- oder Landes-
recht erforderlich sind, über eine ein-
heitliche Stelle abgewickelt. 
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2. Die einheitliche Stelle nach Nummer 1 
stellt ein Verfahrenshandbuch für Trä-
ger von Vorhaben bereit und macht 
diese Informationen auch im Internet 
zugänglich. Dabei geht sie gesondert 
auch auf kleinere Vorhaben und Vor-
haben zur Eigenversorgung mit Elektri-
zität ein, soweit sich das Genehmi-
gungserfordernis nach § 1 Absatz 2 
der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen darauf erstreckt. In 
den im Internet veröffentlichten Infor-
mationen weist die einheitliche Stelle 
auch darauf hin, für welche Vorhaben 
sie zuständig ist und welche weiteren 
einheitlichen Stellen im jeweiligen Land 
für Vorhaben nach Satz 1 zuständig 
sind. 

3. Die zuständige und die zu beteiligen-
den Behörden sollen die zur Prüfung 
des Antrags zusätzlich erforderlichen 
Unterlagen in einer einmaligen Mittei-
lung an den Antragsteller zusammen-
fassen. Nach Eingang der vollständi-
gen Antragsunterlagen erstellt die Ge-
nehmigungsbehörde einen Zeitplan für 
das weitere Verfahren und teilt diesen 
Zeitplan in den Fällen der Nummer 1 
der einheitlichen Stelle, andernfalls 
dem Antragsteller mit. 

(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist 
kann die Genehmigungsbehörde die recht-
zeitig gegen das Vorhaben erhobenen Ein-
wendungen mit dem Antragsteller und den-
jenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtern. Der Erörterungstermin kann auch 
in Form einer Onlinekonsultation oder 
durch eine Video- oder Telefonkonferenz 
erfolgen. Bei einer Onlinekonsultation ist 
dem Antragsteller und denjenigen, die Ein-
wendungen erhoben haben, innerhalb ei-
ner vorher bekannt zu machenden Frist 
Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder 
elektronisch zu äußern. Die Frist soll min-
destens eine Woche betragen. Werden für 
die Onlinekonsultation Informationen zur 
Verfügung gestellt, so gilt Absatz 2 ent-
sprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(6a) Über den Genehmigungsan-
trag ist nach Eingang des Antrags und der 
nach Absatz 1 Satz 2 einzureichenden Un-
terlagen innerhalb einer Frist von sieben 
Monaten, in vereinfachten Verfahren inner-
halb einer Frist von drei Monaten, zu ent-
scheiden. Die zuständige Behörde kann die 
Frist einmalig um bis zu drei Monate ver-
längern, wenn dies wegen der Schwierig-
keit der Prüfung oder aus Gründen, die 
dem Antragsteller zuzurechnen sind, erfor-
derlich ist. Die Fristverlängerung ist gegen-
über dem Antragsteller zu begründen. Eine 
weitere Verlängerung ist nur auf Antrag 
oder mit Zustimmung des Antragstellers 
möglich. Die zuständige Behörde informiert 
ihre Aufsichtsbehörde über jede Über-
schreitung von Fristen. 

(6a) u n v e r ä n d e r t  

(7) Der Genehmigungsbescheid ist 
schriftlich zu erlassen, schriftlich zu be-
gründen und dem Antragsteller und den 
Personen, die Einwendungen erhoben ha-
ben, zuzustellen. Er ist, soweit die Zustel-
lung nicht nach Absatz 8 erfolgt, öffentlich 
bekannt zu machen. Die öffentliche Be-
kanntmachung erfolgt nach Maßgabe des 
Absatzes 8. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(8) Die Zustellung des Genehmi-
gungsbescheids an die Personen, die Ein-
wendungen erhoben haben, kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
Die öffentliche Bekanntmachung wird 
dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil 
des Bescheides und die Rechtsbehelfsbe-
lehrung in entsprechender Anwendung des 
Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht wer-
den; auf Auflagen ist hinzuweisen. In die-
sem Fall ist eine Ausfertigung des gesam-
ten Bescheides vom Tage nach der Be-
kanntmachung an zwei Wochen zur Ein-
sicht auszulegen. Die Auslegung ist 
dadurch zu bewirken, dass die Dokumente 
auf einer Internetseite der zuständigen Be-
hörde zugänglich gemacht werden. Auf 
Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine 
leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit 
zur Verfügung gestellt. Der Vorhabenträger 
kann der Veröffentlichung im Internet wi-
dersprechen, soweit er die Gefährdung von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen 
oder wichtiger Sicherheitsbelange befürch-
tet; in diesem Fall muss die Behörde eine 
andere Form der Veröffentlichung wählen. 
In der öffentlichen Bekanntmachung ist an-
zugeben, wo und wann der Bescheid und 
seine Begründung eingesehen und nach 
Satz 9 angefordert werden können; hierzu 
ist auch die Internetseite auf der die Zu-
gänglichmachung erfolgt, anzugeben. Mit 
dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Be-
scheid auch gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als zugestellt; 
darauf ist in der Bekanntmachung hinzu-
weisen. Nach der öffentlichen Bekanntma-
chung können der Bescheid und seine Be-
gründung bis zum Ablauf der Wider-
spruchsfrist von den Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, schriftlich oder 
elektronisch angefordert werden. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(8a) Unbeschadet der Absätze 7 
und 8 sind bei Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie folgende Unterlagen 
im Internet öffentlich bekannt zu machen:  

(8a) Unbeschadet der Absätze 7 
und 8 sind bei Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie folgende Unterlagen 
im Internet öffentlich bekannt zu machen:  
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1. der Genehmigungsbescheid mit Aus-
nahme in Bezug genommener An-
tragsunterlagen und des Berichts über 
den Ausgangszustand sowie

1. der Genehmigungsbescheid mit Aus-
nahme in Bezug genommener An-
tragsunterlagen und des Berichts über 
den Ausgangszustand  

2. die Bezeichnung des für die betref-
fende Anlage maßgeblichen BVT-
Merkblatts.

2. die Bezeichnung des für die betref-
fende Anlage maßgeblichen BVT-
Merkblatts und

3. eine konsolidierte Fassung der In-
halts- und Nebenbestimmungen zur 
Genehmigung sowie der nachträgli-
chen Anordnungen, die der Sicher-
stellung der Anforderungen aus § 5 
und einer auf Grund des § 7 oder § 
7a erlassenen Rechtsverordnung 
dienen, soweit dies zur Information 
der Öffentlichkeit erforderlich ist.

Soweit der Genehmigungsbescheid Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthält, 
sind die entsprechenden Stellen unkennt-
lich zu machen. 

Die Bekanntmachung im Internet hat 
systematisch, kostenlos und ohne Ein-
schränkung des Zugangs auf angemel-
dete Benutzer auf einer leicht auffindba-
ren Internetseite bis zum Erlöschen der 
Genehmigung zu erfolgen. Soweit die zu 
veröffentlichenden Unterlagen Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthal-
ten, sind die entsprechenden Stellen un-
kenntlich zu machen. Absatz 8 Satz 3, 5 
und 6 gilt entsprechend.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten ent-
sprechend für die Erteilung eines Vorbe-
scheides. 

(9) u n v e r ä n d e r t  
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(10) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Genehmi-
gungsverfahren zu regeln und dabei Rege-
lungen zur elektronischen Antragstellung
zu treffen. In der Rechtsverordnung kann 
auch das Verfahren bei Erteilung einer Ge-
nehmigung im vereinfachten Verfahren (§ 
19) sowie bei der Erteilung eines Vorbe-
scheides (§ 9), einer Teilgenehmigung (§ 
8) und einer Zulassung vorzeitigen Beginns 
(§ 8a) geregelt werden. In der Verordnung 
ist auch näher zu bestimmen, welchen An-
forderungen das Genehmigungsverfahren 
für Anlagen genügen muss, für die nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung eine Umweltverträglichkeits-
prüfung durchzuführen ist. 

(10) Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Genehmi-
gungsverfahren zu regeln und dabei Rege-
lungen zur elektronischen Durchführung 
des Genehmigungsverfahrens zu treffen. 
In der Rechtsverordnung kann auch das 
Verfahren bei Erteilung einer Genehmigung 
im vereinfachten Verfahren (§ 19) sowie 
bei der Erteilung eines Vorbescheides (§ 
9), einer Teilgenehmigung (§ 8) und einer 
Zulassung vorzeitigen Beginns (§ 8a) gere-
gelt werden. In der Verordnung ist auch nä-
her zu bestimmen, welchen Anforderungen 
das Genehmigungsverfahren für Anlagen 
genügen muss, für die nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
zuführen ist. 

(11) Das Bundesministerium der Ver-
teidigung wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Genehmigungsver-
fahren für Anlagen, die der Landesverteidi-
gung dienen, abweichend von den Absät-
zen 1 bis 9 zu regeln. 

(11) u n v e r ä n d e r t  

§ 12 § 12 

Nebenbestimmungen zur Genehmigung Nebenbestimmungen zur Genehmigung

(1) Die Genehmigung kann unter Be-
dingungen erteilt und mit Auflagen verbun-
den werden, soweit dies erforderlich ist, um 
die Erfüllung der in § 6 genannten Geneh-
migungsvoraussetzungen sicherzustellen. 
Zur Sicherstellung der Anforderungen nach 
§ 5 Absatz 3 soll bei Abfallentsorgungsan-
lagen im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 
auch eine Sicherheitsleistung auferlegt 
werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  



 - 43 - Bearbeitungsstand: 24.06.2025  14:03

BImSchG - geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über In-

dustrieemissionen – Artikel 1 

(1a) Für den Fall, dass eine Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 für die jeweilige 
Anlagenart keine Anforderungen vorsieht, 
ist bei der Festlegung von Emissionsbe-
grenzungen für Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie in der Genehmigung 
sicherzustellen, dass die Emissionen unter 
normalen Betriebsbedingungen die in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emis-
sionsbandbreiten nicht überschreiten.

entfällt

(1b) Abweichend von Absatz 1a 
kann die zuständige Behörde weniger 
strenge Emissionsbegrenzungen festlegen, 
wenn

entfällt

1. eine Bewertung ergibt, dass wegen 
technischer Merkmale der Anlage die 
Anwendung der in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissions-
bandbreiten unverhältnismäßig wäre, 
oder

2. in Anlagen Zukunftstechniken für einen 
Gesamtzeitraum von höchstens neun 
Monaten erprobt oder angewendet 
werden sollen, sofern nach dem fest-
gelegten Zeitraum die Anwendung der 
betreffenden Technik beendet wird 
oder in der Anlage mindestens die mit 
den besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten er-
reicht werden.

Bei der Festlegung der Emissionsbegren-
zungen nach Satz 1 sind insbesondere 
mögliche Verlagerungen von nachteiligen 
Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein 
anderes zu berücksichtigen; ein hohes 
Schutzniveau für die Umwelt insgesamt ist 
zu gewährleisten. Emissionsbegrenzungen 
nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen 
der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten 
Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten 
und keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen hervorrufen.
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(2) Die Genehmigung kann auf Antrag 
für einen bestimmten Zeitraum erteilt wer-
den. Sie kann mit einem Vorbehalt des Wi-
derrufs erteilt werden, wenn die genehmi-
gungsbedürftige Anlage lediglich Erpro-
bungszwecken dienen soll. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(2a) Die Genehmigung kann mit 
Einverständnis des Antragstellers mit dem 
Vorbehalt nachträglicher Auflagen erteilt 
werden, soweit hierdurch hinreichend be-
stimmte, in der Genehmigung bereits allge-
mein festgelegte Anforderungen an die Er-
richtung oder den Betrieb der Anlage in ei-
nem Zeitpunkt nach Erteilung der Geneh-
migung näher festgelegt werden sollen. 
Dies gilt unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 auch für den Fall, dass eine betei-
ligte Behörde sich nicht rechtzeitig äußert. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(2b) Im Falle des § 6 Absatz 2 
soll der Antragsteller durch eine Auflage 
verpflichtet werden, der zuständigen Be-
hörde unverzüglich die erstmalige Herstel-
lung oder Verwendung eines anderen Stof-
fes innerhalb der genehmigten Betriebs-
weise mitzuteilen.

(2b) Im Fall des § 6 Absatz 2 
kann der Antragsteller durch eine Auflage 
verpflichtet werden, der zuständigen Be-
hörde die Änderung der Betriebsweise, 
die Herstellung eines anderen Stoffes, 
die Verwendung eines anderen Stoffes 
oder die Verschaltung von modularen 
Prozesseinheiten mitzuteilen, sofern 
diese erstmals innerhalb des genehmig-
ten Rahmens erfolgen soll

(2c) Der Betreiber kann durch 
Auflage verpflichtet werden, den Wechsel 
eines im Genehmigungsverfahren darge-
legten Entsorgungswegs von Abfällen der 
zuständigen Behörde anzuzeigen. Das gilt 
ebenso für in Abfallbehandlungsanlagen 
erzeugte Abfälle. Bei Abfallbehandlungsan-
lagen können außerdem Anforderungen an 
die Qualität und das Schadstoffpotential 
der angenommenen Abfälle sowie der die 
Anlage verlassenden Abfälle gestellt wer-
den. 

(2c) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Teilgenehmigung kann für ei-
nen bestimmten Zeitraum oder mit dem 
Vorbehalt erteilt werden, dass sie bis zur 
Entscheidung über die Genehmigung wi-
derrufen oder mit Auflagen verbunden wer-
den kann. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Auf Antrag eines Betreibers kann 
eine Nebenbestimmung auch nachträglich 
geändert werden, wenn der Betreiber an-
dere gleichwertige Maßnahmen vorschlägt, 
die keiner Genehmigungspflicht nach die-
sem Gesetz oder anderen Entscheidungen, 
einschließlich der behördlichen Entschei-
dungen nach § 13 unterliegen. Dient die 
Nebenbestimmung der Erfüllung von § 6 
Absatz 1 Nummer 2, holt die Genehmi-
gungsbehörde vor Änderung der Nebenbe-
stimmung eine Stellungnahme der betroffe-
nen Fachbehörde ein. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 12a

Nebenbestimmungen zur Genehmigung 
von Anlagen nach der Industrieemissi-

ons-Richtlinie 

(1) Abweichend von den in einer 
Verordnung nach § 7a Absatz 2 festge-
legten Emissionsgrenzwerten und von 
den in einer Verwaltungsvorschrift nach 
§ 48 Absatz 1a festgelegten Emissions-
werten kann die zuständige Behörde 
weniger strenge Emissionsbegrenzun-
gen innerhalb der in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissionsband-
breiten festlegen, wenn die Anwendung 
dieser Werte im Einzelfall für den Anla-
genbetreiber unverhältnismäßig wäre. 
Es sind für die betroffene Anlage die 
strengstmöglichen Emissionsbegren-
zungen festzulegen, die bei Anwendung 
der besten verfügbaren Techniken und 
unter Berücksichtigung der gesamten 
Emissionsbandbreiten und möglicher 
Verlagerungen von nachteiligen Auswir-
kungen von einem Schutzgut auf ein an-
deres erreichbar sind und zur bestmög-
lichen Gesamtleistung der Anlage ins-
gesamt beitragen.
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(2) Abweichend von den in einer 
Verordnung nach § 7a Absatz 2 festge-
legten Emissionsgrenzwerten und Um-
weltleistungsgrenzwerten und von den 
in einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 
Absatz 1a festgelegten Emissionswer-
ten kann die zuständige Behörde Emis-
sionsbegrenzungen oberhalb der in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten, Umweltleis-
tungsbegrenzungen oberhalb der mit 
den besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Umweltleistungswerte und 
weniger strenge Fristen festlegen, wenn

1. wegen technischer Merkmale der 
Anlage die Anwendung der in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten gemessen 
am Umweltnutzen zu unverhältnis-
mäßig höheren Kosten führen 
würde,

2. wegen technischer Merkmale der 
Anlage die Anwendung der mit den 
besten verfügbaren Techniken asso-
ziierten Umweltleistungswerte zu er-
heblichen negativen Umweltauswir-
kungen, einschließlich medienüber-
greifender Auswirkungen führen 
würde oder für den Anlagenbetrei-
ber unverhältnismäßig wäre, oder

3. in Anlagen Zukunftstechniken für ei-
nen Gesamtzeitraum von höchstens 
30 Monaten erprobt werden sollen, 
sofern nach dem festgelegten Zeit-
raum die Anwendung der betreffen-
den Technik beendet wird oder in 
der Anlage mindestens die in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten erreicht wer-
den.



 - 47 - Bearbeitungsstand: 24.06.2025  14:03

BImSchG - geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über In-

dustrieemissionen – Artikel 1 

Bei der Festlegung von Emissionsbe-
grenzungen nach Satz 1 sind insbeson-
dere mögliche Verlagerungen von nach-
teiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes zu berück-
sichtigen; es dürfen keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen hervorgerufen 
werden; ein hohes Schutzniveau für die 
Umwelt insgesamt ist zu gewährleisten. 
Emissionsbegrenzungen nach Satz 1 
Nummer 1 dürfen die in den Anhängen 
der Industrieemissions-Richtlinie fest-
gelegten Emissionsgrenzwerte nicht 
überschreiten. Weniger strenge Umwelt-
leistungsbegrenzungen nach Satz 1 dür-
fen keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Umwelt verursachen. Bei der Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit gemäß 
Satz 1 Nummer 1 sind die in Anlage 2 
aufgeführten Kriterien zu berücksichti-
gen.

(3) Für Zukunftstechniken kann die 
zuständige Behörde Emissionsbegren-
zungen festlegen, die in Bezug auf 
Werte, Zeiträume und Referenzbedin-
gungen von den in einer Verordnung 
nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissi-
onsgrenzwerten oder von den in einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 
1a festgelegten Emissionswerten abwei-
chen, sofern ein gleichwertiges Umwelt-
schutzniveau gewährleistet ist.

(4) Nach der Veröffentlichung von 
BVT-Schlussfolgerungen ist durch die 
zuständige Behörde bei Erteilung einer 
Neugenehmigung für Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie bis zur 
Anpassung der Rechtsverordnung nach 
§ 7a Absatz 2 oder der Verwaltungsvor-
schrift nach § 48 Absatz 1a sicherzustel-
len, dass
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1. die Emissionen unter normalen Be-
triebsbedingungen die in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten nicht über-
schreiten und unter Berücksichti-
gung der gesamten Emissionsband-
breiten die strengstmöglichen Emis-
sionsbegrenzungen festgelegt wer-
den, die bei Anwendung der besten 
verfügbaren Techniken und unter 
Berücksichtigung möglicher Verla-
gerungen von nachteiligen Auswir-
kungen von einem Schutzgut auf ein 
anderes erreichbar sind und zur 
bestmöglichen Gesamtleistung der 
Anlage insgesamt beitragen, und

2. die Umweltleistung unter normalen 
Betriebsbedingungen die mit den 
besten verfügbaren Techniken asso-
ziierten Umweltleistungswerte nicht 
überschreitet.

Im Fall des Satzes 1 sind die in Rechts-
verordnungen oder Verwaltungsvor-
schriften vor der Veröffentlichung der 
neuen BVT-Schlussfolgerungen festge-
legten Emissionsgrenzwerte, Umwelt-
leistungsgrenzwerte und Emissions-
werte nicht mehr anzuwenden, wenn die 
BVT-Schlussfolgerungen weitergehende 
Anforderungen stellen. Die Absätze 2 
und 3 gelten entsprechend. Ergeben 
sich aus der Anpassung der Rechtsver-
ordnung oder der Verwaltungsvorschrift 
an die neu veröffentlichten BVT-
Schlussfolgerungen nachträglich abwei-
chende Anforderungen, sind diese nicht 
anzuwenden.

(5) Für den Fall, dass eine Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 für die jewei-
lige Anlagenart keine emissionsbezoge-
nen Anforderungen vorsieht, gilt bei der 
Festlegung von Emissionsbegrenzun-
gen für Anlagen nach der Industrieemis-
sions-Richtlinie Absatz 4 entsprechend.
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(6) Liegen für eine Tätigkeit oder 
für einen Typ eines Produktionsprozes-
ses, die oder der innerhalb einer Anlage 
durchgeführt wird, keine BVT-Schluss-
folgerungen und keine Anforderungen 
in einer Rechtsverordnung nach § 7a 
Absatz 2 oder einer Verwaltungsvor-
schrift nach § 48 Absatz 1a vor oder de-
cken die BVT-Schlussfolgerungen oder 
Anforderungen in einer Rechtsverord-
nung nach § 7a Absatz 2 oder einer Ver-
waltungsvorschrift nach § 48 Absatz 1a 
nicht alle potenziellen Umweltauswir-
kungen der Tätigkeit oder des Produkti-
onsprozesses ab, ist bei der Festlegung 
von Emissionsbegrenzungen und Um-
weltleistungsbegrenzungen in der Ge-
nehmigung sicherzustellen, dass die 
Anlage dem Stand der Technik ent-
spricht.

§ 14a § 14a 

Vereinfachte Klageerhebung u n v e r ä n d e r t  

Der Antragsteller kann eine verwal-
tungsgerichtliche Klage erheben, wenn 
über seinen Widerspruch nach Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung nicht ent-
schieden ist, es sei denn, dass wegen be-
sonderer Umstände des Falles eine kür-
zere Frist geboten ist. 

§ 15 
§ 15 

Änderung genehmigungsbedürftiger An-
lagen 

Änderung genehmigungsbedürftiger An-
lagen 
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(1) Die Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer ge-
nehmigungsbedürftigen Anlage ist, sofern 
eine Genehmigung nicht beantragt wird, 
der zuständigen Behörde mindestens einen 
Monat, bevor mit der Änderung begonnen 
werden soll, schriftlich oder elektronisch 
anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf in 
§ 1 genannte Schutzgüter auswirken kann. 
Der Anzeige sind Unterlagen im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Satz 2 beizufügen, soweit 
diese für die Prüfung erforderlich sein kön-
nen, ob das Vorhaben genehmigungsbe-
dürftig ist. Die zuständige Behörde hat dem 
Träger des Vorhabens den Eingang der 
Anzeige und der beigefügten Unterlagen 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu 
bestätigen; sie kann bei einer elektroni-
schen Anzeige Mehrausfertigungen sowie 
die Übermittlung der Unterlagen, die der 
Anzeige beizufügen sind, auch in schriftli-
cher Form verlangen. Sie teilt dem Träger 
des Vorhabens nach Eingang der Anzeige 
unverzüglich mit, welche zusätzlichen Un-
terlagen sie zur Beurteilung der Vorausset-
zungen des § 16 Absatz 1 und des § 16a 
benötigt. Die Sätze 1 bis 4 gelten entspre-
chend für eine Anlage, die nach § 67 Ab-
satz 2 oder § 67a Absatz 1 anzuzeigen ist 
oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach § 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung 
anzuzeigen war. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die zuständige Behörde hat unver-
züglich, spätestens innerhalb eines Monats 
nach Eingang der Anzeige und der nach 
Absatz 1 Satz 2 erforderlichen Unterlagen, 
zu prüfen, ob die Änderung einer Genehmi-
gung bedarf. Der Träger des Vorhabens 
darf die Änderung vornehmen, sobald die 
zuständige Behörde ihm mitteilt, dass die 
Änderung keiner Genehmigung bedarf, 
oder sich innerhalb der in Satz 1 bestimm-
ten Frist nicht geäußert hat. Absatz 1 Satz 
3 gilt für nachgereichte Unterlagen entspre-
chend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(2a) Bei einer störfallrelevanten Ände-
rung einer genehmigungsbedürftigen An-
lage, die Betriebsbereich oder Bestandteil 
eines Betriebsbereichs ist, hat die zustän-
dige Behörde unverzüglich, spätestens in-
nerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige und der nach Absatz 1 Satz 2 
erforderlichen Unterlagen zu prüfen, ob 
diese Änderung einer Genehmigung be-
darf. Soweit es zur Ermittlung des ange-
messenen Sicherheitsabstands erforderlich 
ist, kann die zuständige Behörde ein Gut-
achten zu den Auswirkungen verlangen, 
die bei schweren Unfällen durch die Anlage 
hervorgerufen werden können. Der Träger 
des Vorhabens darf die störfallrelevante 
Änderung vornehmen, sobald ihm die zu-
ständige Behörde mitteilt, dass sie keiner 
Genehmigung bedarf. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Beabsichtigt der Betreiber, den Be-
trieb einer genehmigungsbedürftigen An-
lage einzustellen, so hat er dies unter An-
gabe des Zeitpunktes der Einstellung der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzu-
zeigen. Der Anzeige sind Unterlagen über 
die vom Betreiber vorgesehenen Maßnah-
men zur Erfüllung der sich aus § 5 Absatz 
3 und 4 ergebenden Pflichten beizufügen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten für die in Absatz 1 
Satz 5 bezeichneten Anlagen entspre-
chend. 

(3) Beabsichtigt der Betreiber, den 
Betrieb einer genehmigungsbedürftigen 
Anlage einzustellen, so hat er dies unter 
Angabe des Zeitpunktes der Einstellung 
der zuständigen Behörde unverzüglich an-
zuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen 
über die vom Betreiber vorgesehenen 
Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus § 5 
Absatz 3 und 5 ergebenden Pflichten bei-
zufügen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die in 
Absatz 1 Satz 5 bezeichneten Anlagen ent-
sprechend. 
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(4) In der Rechtsverordnung nach § 10 
Absatz 10 können die näheren Einzelheiten 
für das Verfahren nach den Absätzen 1 bis 

3 geregelt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 16 § 16 

Wesentliche Änderung genehmigungs-
bedürftiger Anlagen 

Wesentliche Änderung genehmigungs-
bedürftiger Anlagen 

(1) Die Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer ge-
nehmigungsbedürftigen Anlage bedarf der 
Genehmigung, wenn durch die Änderung 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen 
werden können und diese für die Prüfung 
nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 erheblich 
sein können (wesentliche Änderung); eine 
Genehmigung ist stets erforderlich, wenn 
die Änderung oder Erweiterung des Be-
triebs einer genehmigungsbedürftigen An-
lage für sich genommen die Leistungsgren-
zen oder Anlagengrößen des Anhangs zur 
Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen erreichen. Eine Genehmigung ist 
nicht erforderlich, wenn durch die Ände-
rung hervorgerufene nachteilige Auswir-
kungen offensichtlich gering sind und die 
Erfüllung der sich aus § 6 Absatz 1 Num-
mer 1 ergebenden Anforderungen sicher-
gestellt ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die zuständige Behörde soll von 
der öffentlichen Bekanntmachung des Vor-
habens sowie der Auslegung des Antrags 
und der Unterlagen absehen, wenn der 
Träger des Vorhabens dies beantragt und 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in 
§ 1 genannte Schutzgüter nicht zu besor-
gen sind. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn erkennbar ist, dass die Auswir-
kungen durch die getroffenen oder vom 
Träger des Vorhabens vorgesehenen Maß-
nahmen ausgeschlossen werden oder die 
Nachteile im Verhältnis zu den jeweils ver-
gleichbaren Vorteilen gering sind. Betrifft 
die wesentliche Änderung eine in einem 
vereinfachten Verfahren zu genehmigende 
Anlage, ist auch die wesentliche Änderung 
im vereinfachten Verfahren zu genehmi-
gen. § 19 Absatz 3 gilt entsprechend. 
Wenn die Änderung oder Erweiterung des 
Betriebs einer Anlage für sich genommen 
die Leistungsgrenzen oder die Anlagengrö-
ßen einer Anlage im Sinne des Anhangs 1 
der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1440), die durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) 
geändert worden ist, die in Spalte d mit 
dem Buchstaben E gekennzeichnet sind, 
erreichen würde, dann sind die öffentliche 
Bekanntmachung sowie die Auslegung 
stets erforderlich.

(2) Die zuständige Behörde soll von 
der öffentlichen Bekanntmachung des Vor-
habens sowie der Auslegung des Antrags 
und der Unterlagen absehen, wenn der 
Träger des Vorhabens dies beantragt und 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in 
§ 1 genannte Schutzgüter nicht zu besor-
gen sind. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn erkennbar ist, dass die Auswir-
kungen durch die getroffenen oder vom 
Träger des Vorhabens vorgesehenen Maß-
nahmen ausgeschlossen werden oder die 
Nachteile im Verhältnis zu den jeweils ver-
gleichbaren Vorteilen gering sind. Betrifft 
die wesentliche Änderung eine in einem 
vereinfachten Verfahren zu genehmigende 
Anlage, ist auch die wesentliche Änderung 
im vereinfachten Verfahren zu genehmi-
gen. § 19 Absatz 3 gilt entsprechend. Die
öffentliche Bekanntmachung sowie die 
Auslegung sind stets erforderlich, wenn

1. die Änderung oder Erweiterung des 
Betriebs einer Anlage für sich ge-
nommen die Leistungsgrenzen oder 
die Anlagengrößen einer Anlage im 
Sinne des Anhangs 1 der Verord-
nung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1440), die durch Artikel 1 
der Verordnung vom 12. November 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) geändert 
worden ist, die in Spalte d mit dem 
Buchstaben E gekennzeichnet sind, 
erreichen würde, oder
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2. im Rahmen der Änderung eine Aktu-
alisierung der Genehmigung nach § 
52a Absatz 1 Nummer 1 erfolgen 
soll.

(3) Über den Genehmigungsantrag ist 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten, 
im Falle des Absatzes 2 in drei Monaten zu 
entscheiden. Im Übrigen gilt § 10 Absatz 
6a Satz 2 und 3 entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Für nach § 15 Absatz 1 anzeige-
bedürftige Änderungen kann der Träger 
des Vorhabens eine Genehmigung bean-
tragen. Diese ist im vereinfachten Verfah-
ren zu erteilen; Absatz 3 und § 19 Absatz 3 
gelten entsprechend. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Einer Genehmigung bedarf es 
nicht, wenn eine genehmigte Anlage oder 
Teile einer genehmigten Anlage im Rah-
men der erteilten Genehmigung ersetzt 
oder ausgetauscht werden sollen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 16b § 16b 

Repowering von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien 

Repowering von Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien 

(1) Wird eine Anlage zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien mo-
dernisiert (Repowering), sind im Rahmen 
eines Änderungsgenehmigungsverfahrens 
nur Anforderungen zu prüfen, soweit durch 
das Repowering im Verhältnis zum gegen-
wärtigen Zustand unter Berücksichtigung 
der auszutauschenden Anlage nachteilige 
Auswirkungen hervorgerufen werden, die 
für die Prüfung nach § 6 Absatz 1 erheblich 
sein können. Die zuständige Behörde be-
teiligt die Fachbehörde, deren Aufgabenbe-
reich durch das Vorhaben berührt wird, ent-
sprechend § 10 Absatz 5. Zustimmungser-
fordernisse nach anderen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften bleiben unberührt. Auf 
Antrag des Vorhabenträgers ist abwei-
chend von dieser Vorschrift das Genehmi-
gungsverfahren nach § 10 oder das verein-
fachte Verfahren nach § 19 durchzuführen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Repowering umfasst den voll-
ständigen oder teilweisen Austausch von 
Anlagen oder Betriebssystemen und -gerä-
ten zum Austausch von Kapazität oder zur 
Steigerung der Effizienz oder der Kapazität 
der Anlage, unabhängig vom Umfang der 
baulichen Größenunterschiede, der Leis-
tungssteigerungen oder der Veränderun-
gen der Anlagenanzahl im Verhältnis zur 
Bestandsanlage. Bei einem vollständigen 
Austausch der Anlage sind zusätzlich zu 
den in Absatz 1 genannten Anforderungen 
folgende Anforderungen einzuhalten:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die neue Anlage wird innerhalb von 48 
Monaten nach dem Rückbau der Be-
standsanlage errichtet und 

2. der Abstand zwischen der Bestandsan-
lage und der neuen Anlage beträgt 
höchstens das Fünffache der Gesamt-
höhe der neuen Anlage. 

Die Genehmigungsbehörde kann auf An-
trag des Vorhabenträgers die Frist nach 
Nummer 1 aus wichtigem Grund verlän-
gern, wenn hierdurch der Zweck des Ge-
setzes nicht gefährdet wird. 

(3) Die Genehmigung einer Windener-
gieanlage im Rahmen eines Repowering 
nach Absatz 2 darf nicht versagt werden, 
wenn während und nach dem Repowering 
nicht alle Immissionswerte der technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm einge-
halten werden, wenn aber  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. der Immissionsbeitrag der Windener-
gieanlagen nach dem Repowering ab-
solut niedriger ist als der Immissions-
beitrag der durch sie ersetzten Wind-
energieanlage und 

2. die Windenergieanlage dem Stand der 
Technik entspricht. 
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(4) Absatz 1 gilt nicht für die Prüfung 
des Raumordnungs-, Bauplanungs- und 
Bauordnungsrechts, der Belange des Ar-
beitsschutzes und des Rechts der Natura-
2000-Gebiete. § 45c des Bundesnatur-
schutzgesetzes ist anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Auf einen Erörterungstermin soll 
verzichtet werden, wenn nicht der Antrag-
steller diesen beantragt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) § 19 findet auf Änderungsgeneh-
migungsverfahren im Sinne von Absatz 1 
von bis zu 19 Windenergieanlagen Anwen-
dung. § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe c 
der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen bleibt unberührt.

entfällt

(7) Werden bei einer genehmigten 
Windenergieanlage vor der Errichtung Än-
derungen am Anlagentyp vorgenommen 
oder wird er gewechselt, müssen im Rah-
men des Änderungsgenehmigungsverfah-
rens nur dann Anforderungen geprüft wer-
den, soweit durch die Änderung des Anla-
gentyps im Verhältnis zur genehmigten An-
lage nachteilige Auswirkungen hervorgeru-
fen werden und diese für die Prüfung nach 
§ 6 erheblich sein können. Die Absätze 5 
und 6 sind entsprechend anzuwenden. 
Wird der Standort der Anlage um nicht 
mehr als 8 Meter geändert, die Gesamt-
höhe um nicht mehr als 20 Meter erhöht 
und der Rotordurchlauf um nicht mehr als 8 
Meter verringert, sind ausschließlich Anfor-
derungen nach Absatz 8 nachzuweisen 
und zu prüfen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(8) Wird die Leistung oder der Ertrag 
einer Windenergieanlage an Land ohne 
bauliche Veränderungen oder ohne den 
Austausch von Teilen und ohne eine Ände-
rung der genehmigten Betriebszeiten er-
höht, sind ausschließlich die Standsicher-
heit sowie die schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Geräusche und nachteilige 
Auswirkungen durch Turbulenzen zu prü-
fen. Die Absätze 5 und 6 sind entspre-
chend anzuwenden. 

(7) u n v e r ä n d e r t  
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(9) In den Fällen von Absatz 7 Satz 3 
und Absatz 8 gilt die Genehmigung nach 
Ablauf von sechs Wochen einschließlich 
der Nebenbestimmungen als antragsge-
mäß geändert, sofern die Behörde nicht zu-
vor über den Antrag entscheidet oder ein 
Antrag nach Absatz 5 gestellt wird. § 42a 
Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes ist entsprechend anzuwenden. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(10) Ist der Vorhabenträger der neuen 
Anlage im Falle des Absatz 2 Satz 2 mit 
dem Betreiber der Bestandsanlage nicht 
identisch, muss der Vorhabenträger der 
neuen Anlage der Genehmigungsbehörde 
bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Antrag eine Erklärung des Betreibers 
der Bestandsanlage vorlegen, wonach die-
ser mit dem Repowering-Vorhaben einver-
standen ist. Ein paralleler Betrieb einer Be-
standsanlage und der sie ersetzenden 
neuen Anlage ist nicht zulässig. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

§ 17 § 17 

Nachträgliche Anordnungen Nachträgliche Anordnungen 

(1) Zur Erfüllung der sich aus diesem 
Gesetz und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen ergeben-
den Pflichten können nach Erteilung der 
Genehmigung sowie nach einer nach § 15 
Absatz 1 angezeigten Änderung Anordnun-
gen getroffen werden. Wird nach Erteilung 
der Genehmigung sowie nach einer nach § 
15 Absatz 1 angezeigten Änderung festge-
stellt, dass die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft nicht ausreichend vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen oder 
sonstigen Gefahren, erheblichen Nachtei-
len oder erheblichen Belästigungen ge-
schützt ist, soll die zuständige Behörde 
nachträgliche Anordnungen treffen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(1a) Bei Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie ist vor dem Erlass ei-
ner nachträglichen Anordnung nach Absatz 
1 Satz 2, durch welche Emissionsbegren-
zungen neu festgelegt werden sollen, der 
Entwurf der Anordnung öffentlich bekannt 
zu machen. § 10 Absatz 3 und 4 Nummer 1 
und 2 gilt für die Bekanntmachung entspre-
chend. Einwendungsbefugt sind Personen, 
deren Belange durch die nachträgliche An-
ordnung berührt werden, sowie Vereinigun-
gen, welche die Anforderungen von § 3 Ab-
satz 1 oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen. Für die 
Entscheidung über den Erlass der nach-
träglichen Anordnung gilt § 10 Absatz 7 bis 
8a entsprechend. 

(1a) Soll infolge einer Überprüfung 
einer Anlage nach der Industrieemissions-
Richtlinie nach § 52 Absatz 1 Satz 4 oder 
§ 52a Absatz 1 Nummer 1 eine nachträg-
liche Anordnung erlassen werden oder 
sollen durch eine nachträgliche Anord-
nung nach Absatz 1 Satz 2 die Emissions-
begrenzungen neu festgelegt werden, ist 
vor deren Erlass der Entwurf der Anord-
nung öffentlich bekannt zu machen. § 10 
Absatz 3 und 4 Nummer 1 und 2 gilt für die 
Bekanntmachung entsprechend. Einwen-
dungsbefugt sind Personen, deren Belange 
durch die nachträgliche Anordnung berührt 
werden, sowie Vereinigungen, welche die 
Anforderungen von § 3 Absatz 1 oder § 2 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes erfüllen. Für die Entscheidung über 
den Erlass der nachträglichen Anordnung 
gilt § 10 Absatz 7 bis 8a entsprechend. 

(1b) Absatz 1a gilt für den Erlass
einer nachträglichen Anordnung entspre-
chend, bei der von der Behörde auf Grund-
lage einer Verordnung nach § 7 Absatz 1b 
oder einer Verwaltungsvorschrift nach § 48
Absatz 1b weniger strenge Emissionsbe-
grenzungen festgelegt werden sollen. 

(1b) Wird infolge einer Überprü-
fung einer Anlage nach der Industrie-
emissions-Richtlinie nach § 52 Absatz 1 
Satz 4 eine nachträgliche Anordnung er-
lassen, gilt § 12a Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 1 entsprechend.

(2) Die zuständige Behörde darf eine 
nachträgliche Anordnung nicht treffen, 
wenn sie unverhältnismäßig ist, vor allem 
wenn der mit der Erfüllung der Anordnung 
verbundene Aufwand außer Verhältnis zu 
dem mit der Anordnung angestrebten Er-
folg steht; dabei sind insbesondere Art, 
Menge und Gefährlichkeit der von der An-
lage ausgehenden Emissionen und der von 
ihr verursachten Immissionen sowie die 
Nutzungsdauer und technische Besonder-
heiten der Anlage zu berücksichtigen. Darf 
eine nachträgliche Anordnung wegen Un-
verhältnismäßigkeit nicht getroffen werden, 
soll die zuständige Behörde die Genehmi-
gung unter den Voraussetzungen des § 21 
Absatz 1 Nummer 3 bis 5 ganz oder teil-
weise widerrufen; § 21 Absatz 3 bis 6 sind 
anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 59 - Bearbeitungsstand: 24.06.2025  14:03

BImSchG - geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über In-

dustrieemissionen – Artikel 1 

(2a) § 12 Absatz 1a gilt für Anla-
gen nach der Industrieemissions-Richtlinie 
entsprechend. 

(2a) § 12a Absatz 1 bis 3 und 5
gilt für Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie entsprechend.  

(2b) Abweichend von Absatz 2a 
kann die zuständige Behörde weniger 
strenge Emissionsbegrenzungen festlegen, 
wenn

(2b) Absatz 1a gilt für den Er-
lass einer nachträglichen Anordnung 
entsprechend, bei der von der Behörde 
auf Grundlage einer entsprechenden 
Anwendung des § 12a Absatz 2 Nummer 
1 Emissionsbegrenzungen oberhalb der 
in den BVT-Schlussfolgerungen genann-
ten Emissionsbandbreiten oder weniger 
strenge Fristen festgelegt werden sollen 
oder von dem Erlass einer nachträgli-
chen Anordnung insgesamt abgesehen 
werden soll. Sieht die Behörde auf 
Grundlage des § 12a Absatz 2 von dem 
Erlass einer nachträglichen Anordnung 
ab, teilt sie dies dem Betreiber mit. § 10 
Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8a gilt ent-
sprechend.

1. wegen technischer Merkmale der An-
lage die Anwendung der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten unverhältnismäßig 
wäre und die Behörde dies begründet 
oder

entfällt

2. in Anlagen Zukunftstechniken für einen 
Gesamtzeitraum von höchstens neun 
Monaten erprobt oder angewendet 
werden sollen, sofern nach dem fest-
gelegten Zeitraum die Anwendung der 
betreffenden Technik beendet wird 
oder in der Anlage mindestens die mit 
den besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten er-
reicht werden.

entfällt

§ 12 Absatz 1b Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Absatz 1a gilt entsprechend.

(3) Soweit durch Rechtsverordnung 
die Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Num-
mer 2 abschließend festgelegt sind, dürfen 
durch nachträgliche Anordnungen weiter-
gehende Anforderungen zur Vorsorge ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen nicht 
gestellt werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(3a) Die zuständige Behörde soll 
von nachträglichen Anordnungen absehen, 
soweit in einem vom Betreiber vorgelegten 
Plan technische Maßnahmen an dessen 
Anlagen oder an Anlagen Dritter vorgese-
hen sind, die zu einer weitergehenden Ver-
ringerung der Emissionsfrachten führen als 
die Summe der Minderungen, die durch 
den Erlass nachträglicher Anordnungen zur 
Erfüllung der sich aus diesem Gesetz oder 
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten 
bei den beteiligten Anlagen erreichbar wäre 
und hierdurch der in § 1 genannte Zweck 
gefördert wird. Dies gilt nicht, soweit der 
Betreiber bereits zur Emissionsminderung 
auf Grund einer nachträglichen Anordnung 
nach Absatz 1 oder einer Auflage nach § 
12 Absatz 1 verpflichtet ist oder eine nach-
trägliche Anordnung nach Absatz 1 Satz 2 
getroffen werden soll. Der Ausgleich ist nur 
zwischen denselben oder in der Wirkung 
auf die Umwelt vergleichbaren Stoffen zu-
lässig. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für 
nicht betriebsbereite Anlagen, für die die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Be-
trieb erteilt ist oder für die in einem Vorbe-
scheid oder einer Teilgenehmigung Anfor-
derungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 
festgelegt sind. Die Durchführung der Maß-
nahmen des Plans ist durch Anordnung si-
cherzustellen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Ist es zur Erfüllung der Anordnung 
erforderlich, die Lage, die Beschaffenheit 
oder den Betrieb der Anlage wesentlich zu 
ändern und ist in der Anordnung nicht ab-
schließend bestimmt, in welcher Weise sie 
zu erfüllen ist, so bedarf die Änderung der 
Genehmigung nach § 16. Ist zur Erfüllung 
der Anordnung die störfallrelevante Ände-
rung einer Anlage erforderlich, die Be-
triebsbereich oder Bestandteil eines Be-
triebsbereichs ist, und wird durch diese Än-
derung der angemessene Sicherheitsab-
stand erstmalig unterschritten, wird der be-
reits unterschrittene Sicherheitsabstand 
räumlich noch weiter unterschritten oder 
wird eine erhebliche Gefahrenerhöhung 
ausgelöst, so bedarf die Änderung einer 
Genehmigung nach § 16 oder § 16a, wenn 
in der Anordnung nicht abschließend be-
stimmt ist, in welcher Weise sie zu erfüllen 
ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4a) Zur Erfüllung der Pflichten 
nach § 5 Absatz 3 soll bei Abfallentsor-
gungsanlagen im Sinne des § 4 Absatz 1 
Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung ange-
ordnet werden. Nach der Einstellung des 
gesamten Betriebs können Anordnungen 
zur Erfüllung der sich aus § 5 Absatz 3 er-
gebenden Pflichten nur noch während ei-
nes Zeitraums von einem Jahr getroffen 
werden. 

(4a) Zur Erfüllung der Pflichten 
nach § 5 Absatz 3 soll bei Abfallentsor-
gungsanlagen im Sinne des § 4 Absatz 1 
Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung ange-
ordnet werden. Nach der Einstellung des 
gesamten Betriebs können Anordnungen 
zur Erfüllung der sich aus § 5 Absatz 3 er-
gebenden Pflichten nur noch während ei-
nes Zeitraums von einem Jahr getroffen 
werden. Die in Satz 2 genannte Frist be-
ginnt erst mit ordnungsgemäßer An-
zeige der Be-triebseinstellung durch 
den Betreiber bei der zuständigen Be-
hörde.

(4b) Anforderungen im Sinne des 
§ 12 Absatz 2c können auch nachträglich 
angeordnet werden. 

(4b) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Absätze 1 bis 4b gelten ent-
sprechend für Anlagen, die nach § 67 Ab-
satz 2 anzuzeigen sind oder vor Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach § 16 Absatz 4 
der Gewerbeordnung anzuzeigen waren. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 20 § 20 

Untersagung, Stilllegung und Beseiti-
gung 

Untersagung, Stilllegung und Beseiti-
gung 

(1) Kommt der Betreiber einer geneh-
migungsbedürftigen Anlage einer Auflage, 
einer vollziehbaren nachträglichen Anord-
nung oder einer abschließend bestimmten 
Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 
7 nicht nach und betreffen die Auflage, die 
Anordnung oder die Pflicht die Beschaffen-
heit oder den Betrieb der Anlage, so kann 
die zuständige Behörde den Betrieb ganz 
oder teilweise bis zur Erfüllung der Auflage, 
der Anordnung oder der Pflichten aus der 
Rechtsverordnung nach § 7 untersagen. 
Die zuständige Behörde hat den Betrieb 
ganz oder teilweise nach Satz 1 zu unter-
sagen, wenn ein Verstoß gegen die Auf-
lage, Anordnung oder Pflicht eine unmittel-
bare Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit verursacht oder eine unmittelbare 
erhebliche Gefährdung der Umwelt dar-
stellt. 

(1) Kommt der Betreiber einer geneh-
migungsbedürftigen Anlage einer Auflage, 
einer vollziehbaren nachträglichen Anord-
nung oder einer abschließend bestimmten 
Pflicht aus einer Rechtsverordnung nach § 
7 oder § 7a nicht nach und betreffen die 
Auflage, die Anordnung oder die Pflicht die 
Beschaffenheit oder den Betrieb der An-
lage, so kann die zuständige Behörde den 
Betrieb ganz oder teilweise bis zur Erfül-
lung der Auflage, der Anordnung oder der 
Pflichten aus der Rechtsverordnung nach § 
7 oder § 7a untersagen. Die zuständige 
Behörde hat den Betrieb ganz oder teil-
weise nach Satz 1 unverzüglich zu unter-
sagen, wenn ein Verstoß gegen die Auf-
lage, Anordnung oder Pflicht eine unmittel-
bare Gefährdung der menschlichen Ge-
sundheit verursacht oder eine unmittelbare 
erhebliche Gefährdung der Umwelt dar-
stellt. 
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(1a) Die zuständige Behörde hat die 
Inbetriebnahme oder Weiterführung einer 
genehmigungsbedürftigen Anlage, die Be-
triebsbereich oder Bestandteil eines Be-
triebsbereichs ist und gewerblichen Zwe-
cken dient oder im Rahmen wirtschaftlicher 
Unternehmungen Verwendung findet, ganz 
oder teilweise zu untersagen, solange und 
soweit die von dem Betreiber getroffenen 
Maßnahmen zur Verhütung schwerer Un-
fälle im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 
der Richtlinie 2012/18/EU oder zur Begren-
zung der Auswirkungen derartiger Unfälle 
eindeutig unzureichend sind. Bei der Ent-
scheidung über eine Untersagung berück-
sichtigt die zuständige Behörde auch 
schwerwiegende Unterlassungen in Bezug 
auf erforderliche Folgemaßnahmen, die in 
einem Überwachungsbericht nach § 16 Ab-
satz 2 Nummer 1 der Störfall-Verordnung 
festgelegt worden sind. Die zuständige Be-
hörde kann die Inbetriebnahme oder Wei-
terführung einer Anlage im Sinne des Sat-
zes 1 ganz oder teilweise untersagen, 
wenn der Betreiber die in einer zur Umset-
zung der Richtlinie 2012/18/EU erlassenen 
Rechtsverordnung vorgeschriebenen Mit-
teilungen, Berichte oder sonstigen Informa-
tionen nicht fristgerecht übermittelt. 

u n v e r ä n d e r t  

(2) Die zuständige Behörde soll an-
ordnen, dass eine Anlage, die ohne die er-
forderliche Genehmigung errichtet, betrie-
ben oder wesentlich geändert wird, stillzu-
legen oder zu beseitigen ist. Sie hat die Be-
seitigung anzuordnen, wenn die Allgemein-
heit oder die Nachbarschaft nicht auf an-
dere Weise ausreichend geschützt werden 
kann. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Die zuständige Behörde kann den 
weiteren Betrieb einer genehmigungsbe-
dürftigen Anlage durch den Betreiber oder 
einen mit der Leitung des Betriebs Beauf-
tragten untersagen, wenn Tatsachen vorlie-
gen, welche die Unzuverlässigkeit dieser 
Personen in Bezug auf die Einhaltung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen dartun, und die 
Untersagung zum Wohl der Allgemeinheit 
geboten ist. Dem Betreiber der Anlage 
kann auf Antrag die Erlaubnis erteilt wer-
den, die Anlage durch eine Person betrei-
ben zu lassen, die die Gewähr für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der Anlage bietet. 
Die Erlaubnis kann mit Auflagen verbunden 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 29c

Überwachung der Immissionskonzentra-
tion bei Anlagen nach der Industrie-

emissions-Richtlinie 
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(1) Wurden zur Sicherstellung der 
Einhaltung der durch eine Rechtsver-
ordnung nach § 48a festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte oder zur Sicherstellung 
der Einhaltung einer Umweltqualitäts-
norm nach § 2 Nummer 3 der Oberflä-
chengewässerverordnung für eine An-
lage nach der Industrieemissions-Richt-
linie in der Genehmigung Emissionsbe-
grenzungen unterhalb der in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten festgelegt, bewertet die 
zuständige Behörde die Auswirkungen 
der strengeren Emissionsbegrenzungen 
auf die Immissionskonzentration der be-
treffenden Schadstoffe oder auf die 
Konzentration der betreffenden Schad-
stoffe im aufnehmenden Oberflächenge-
wässer. Steht auf Grundlage der Bewer-
tung fest, dass der Immissionsbeitrag 
der Anlage quantifizierbare oder mess-
bare Auswirkungen auf die Umwelt hat, 
hat die zuständige Behörde sicherzu-
stellen, dass die Immissionskonzentra-
tion der betreffenden Schadstoffe oder 
die Konzentration der betreffenden 
Schadstoffe im aufnehmenden Oberflä-
chengewässer überwacht wird.
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(2) Gewährt die zuständige Be-
hörde eine Abweichung nach § 12a Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1, hat der Betrei-
ber eine Bewertung der Auswirkungen 
der Abweichung auf die Immissionskon-
zentration der betreffenden Schadstoffe 
oder auf die Konzentration der betref-
fenden Schadstoffe im aufnehmenden 
Oberflächengewässer vorzunehmen. 
Steht auf Grundlage dieser Bewertung 
fest, dass die Abweichung zu einer rele-
vanten Änderung des Immissionsbei-
trags der Anlage führt und diese Ände-
rung des Immissionsbeitrags der An-
lage quantifizierbare oder messbare 
Auswirkungen auf die Umwelt haben 
wird, hat die zuständige Behörde sicher-
zustellen, dass die Immissionskonzent-
ration der betreffenden Schadstoffe 
oder die Konzentration der betreffenden 
Schadstoffe im aufnehmenden Oberflä-
chengewässer überwacht wird.

(3) Für die Überwachung nach Ab-
satz 1 und 2 soll auf die Ergebnisse der 
Über-wachung nach § 44 oder auf sons-
tige vorliegende Daten zurückgegriffen 
werden. So-weit dies für eine angemes-
sene Überwachung erforderlich ist, 
kann die zuständige Behörde anordnen, 
dass der Betreiber Ermittlungen durch-
führen lässt. § 26 Satz 2 gilt entspre-
chend. Sind in einschlägigen Rechtsvor-
schriften der Europäischen Union Über-
wachungs- und Messverfahren für die 
betreffenden Schadstoffe festgelegt, 
sind diese Verfahren für die Überwa-
chung zu verwenden.
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D r i t t e r  A b s c h n i t t  D r i t t e r  A b s c h n i t t  

E r m i t t l u n g  v o n  E m i s s i o -
n e n  u n d  I m m i s s i o n e n ,  s i -
c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  P r ü -

f u n g e n  

E r m i t t l u n g  v o n  E m i s s i o -
n e n  u n d  I m m i s s i o n e n ,  s i -
c h e r h e i t s t e c h n i s c h e  P r ü -

f u n g e n  

§ 31 § 31 

Auskunftspflichten des Betreibers Auskunftspflichten des Betreibers 

(1) Der Betreiber einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie hat nach 
Maßgabe der Nebenbestimmungen der 
Genehmigung oder auf Grund von Rechts-
verordnungen der zuständigen Behörde 
jährlich Folgendes vorzulegen:  

(1) Der Betreiber einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie hat nach 
Maßgabe der Nebenbestimmungen der 
Genehmigung oder auf Grund von Rechts-
verordnungen der zuständigen Behörde 
jährlich Folgendes vorzulegen:  

1. eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse der Emissionsüberwachung, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. sonstige Daten, die erforderlich sind, 
um die Einhaltung der Genehmigungs-
anforderungen gemäß § 6 Absatz 1 
Nummer 1 zu überprüfen. 

2. u n v e r ä n d e r t  

Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht, so-
weit die erforderlichen Angaben der zu-
ständigen Behörde bereits auf Grund ande-
rer Vorschriften vorzulegen sind. Wird in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 7 ein Emissi-
onsgrenzwert nach § 7 Absatz 1a, in einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 ein Emis-
sionswert nach § 48 Absatz 1a oder in ei-
ner Genehmigung nach § 12 Absatz 1 oder 
einer nachträglichen Anordnung nach § 17 
Absatz 2a eine Emissionsbegrenzung nach 
§ 12 Absatz 1a oder § 17 Absatz 2a ober-
halb der in den BVT-Schlussfolgerungen 
genannten Emissionsbandbreiten be-
stimmt, so hat die Zusammenfassung nach 
Satz 1 Nummer 1 einen Vergleich mit den 
in den BVT-Schlussfolgerungen genannten 
Emissionsbandbreiten zu ermöglichen. 

Die Pflicht nach Satz 1 besteht nicht, so-
weit die erforderlichen Angaben der zu-
ständigen Behörde bereits auf Grund ande-
rer Vorschriften vorzulegen sind. Wird in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 7 ein Emissi-
onsgrenzwert nach § 7a Absatz 2, in einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 ein Emis-
sionswert nach § 48 Absatz 1a oder in ei-
ner Genehmigung nach § 12a Absatz 3
oder einer nachträglichen Anordnung nach 
§ 17 Absatz 2a eine Emissionsbegrenzung 
nach § 12a Absatz 3 festgelegt, der oder 
die in Bezug auf Werte, Zeiträume und 
Referenzbedingungen von den in den
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emis-
sionsbandbreiten abweicht, so hat die Zu-
sammenfassung nach Satz 1 Nummer 1 ei-
nen Vergleich mit den in den BVT-Schluss-
folgerungen genannten Emissionsband-
breiten zu ermöglichen. 
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(2) Der Betreiber einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie kann von 
der zuständigen Behörde verpflichtet wer-
den, diejenigen Daten zu übermitteln, de-
ren Übermittlung nach einem Durchfüh-
rungsrechtsakt nach Artikel 72 Absatz 2 
der Richtlinie 2010/75/EU vorgeschrieben 
ist und die zur Erfüllung der Berichtspflicht 
nach § 61 Absatz 1 erforderlich sind, so-
weit solche Daten nicht bereits auf Grund 
anderer Vorschriften bei der zuständigen 
Behörde vorhanden sind. § 3 Absatz 1 Satz 
2 und § 5 Absatz 2 bis 6 des Gesetzes zur 
Ausführung des Protokolls über Schad-
stofffreisetzungs- und -verbringungsregister 
vom 21. Mai 2003 sowie zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 166/2006 vom 6. 
Juni 2007 (BGBl. I S. 1002), das durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 2873) geändert worden ist, gel-
ten entsprechend. 

(2) Der Betreiber einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie kann von 
der zuständigen Behörde verpflichtet wer-
den, diejenigen Daten zu übermitteln, de-
ren Übermittlung nach einem Durchfüh-
rungsrechtsakt nach Artikel 72 Absatz 2 
der Industrieemissions-Richtlinie in der 
Fassung vom 24. April 2024 vorgeschrie-
ben ist und die zur Erfüllung der Berichts-
pflicht nach § 61 Absatz 1 erforderlich sind, 
soweit solche Daten nicht bereits auf 
Grund anderer Vorschriften bei der zustän-
digen Behörde vorhanden sind. § 3 Absatz 
1 Satz 2 und § 5 Absatz 2 bis 6 des Geset-
zes zur Ausführung des Protokolls über 
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungs-
register vom 21. Mai 2003 sowie zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
166/2006 vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1002), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 
geändert worden ist, gelten entsprechend. 

(2a) Der Betreiber von Anlagen, 
die Betriebsbereich oder Bestandteil eines 
Betriebsbereichs sind, kann von der zu-
ständigen Behörde verpflichtet werden, die-
jenigen Daten zu übermitteln, deren Über-
mittlung nach einem Durchführungsrechts-
akt nach Artikel 21 Absatz 5 der Richtlinie 
2012/18/EU vorgeschrieben ist und die zur 
Erfüllung der Berichtspflicht nach § 61 Ab-
satz 2 erforderlich sind, soweit solche Da-
ten nicht bereits auf Grund anderer Vor-
schriften bei der zuständigen Behörde vor-
handen sind. Absatz 2 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

(2a) u n v e r ä n d e r t  

(3) Wird bei einer Anlage nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie festgestellt, 
dass Anforderungen gemäß § 6 Absatz 1 
Nummer 1 nicht eingehalten werden, hat 
der Betreiber dies der zuständigen Be-
hörde unverzüglich mitzuteilen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Der Betreiber einer Anlage nach 
der Industrieemissions-Richtlinie hat bei al-
len Ereignissen mit schädlichen Umweltein-
wirkungen die zuständige Behörde unver-
züglich zu unterrichten, soweit er hierzu 
nicht bereits nach § 4 des Umweltscha-
densgesetzes oder nach § 19 der Störfall-
Verordnung verpflichtet ist. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Betreiber der Anlage hat das 
Ergebnis der auf Grund einer Anordnung 
nach § 26, § 28 oder § 29 getroffenen Er-
mittlungen der zuständigen Behörde auf 
Verlangen mitzuteilen und die Aufzeichnun-
gen der Messgeräte nach § 29 fünf Jahre 
lang aufzubewahren. Die zuständige Be-
hörde kann die Art der Übermittlung der 
Messergebnisse vorschreiben. Die Ergeb-
nisse der Überwachung der Emissionen, 
die bei der Behörde vorliegen, sind für die
Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des 
Umweltinformationsgesetzes mit Aus-
nahme des § 12 zugänglich; für Landesbe-
hörden gelten die landesrechtlichen Vor-
schriften. 

(5) Der Betreiber der Anlage hat das 
Ergebnis der auf Grund einer Anordnung 
nach § 26, § 28 oder § 29 getroffenen Er-
mittlungen der zuständigen Behörde auf 
Verlangen mitzuteilen und die Aufzeichnun-
gen der Messgeräte nach § 29 fünf Jahre 
lang aufzubewahren. Die zuständige Be-
hörde kann die Art der Übermittlung der 
Messergebnisse vorschreiben. Die Ergeb-
nisse der Überwachung der Emissionen 
von Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie, die bei der Behörde vorlie-
gen, sind der Öffentlichkeit über das Inter-
net zugänglich zu machen. § 10 Absatz 
8a Satz 2 gilt entsprechend. In den Fäl-
len des § 8 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 3 des Umweltinformationsgesetzes 
sowie des § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Umweltinformationsgesetzes ist 
von der Veröffentlichung der Überwa-
chungsergebnisse abzusehen.
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V i e r t e r  A b s c h n i t t  V i e r t e r  A b s c h n i t t  

S o n d e r r e g e l u n g e n  z u r  B e -
w ä l t i g u n g  e i n e r  G a s m a n -

g e l l a g e  

S o n d e r r e g e l u n g e n  z u r  B e -
w ä l t i g u n g  e i n e r  G a s m a n -

g e l l a g e  o d e r  e i n e r  s o n s t i -
g e n  K r i s e

§ 31a § 31a 

Abweichungen nach Artikel 30 Absatz 5 
der Richtlinie 2010/75/EU

Abweichungen nach Artikel 30 Absatz 5 
der Industrieemissions-Richtlinie

(1) Die zuständige Behörde kann eine 
Abweichung von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der in der Verordnung über Groß-
feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen vom 6. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2514), in der jeweils geltenden 
Fassung, vorgesehenen Emissionsgrenz-
werte für Schwefeldioxid für eine Dauer 
von bis zu sechs Monaten bei Feuerungs-
anlagen zulassen, in denen zu diesem 
Zweck normalerweise ein schwefelarmer 
Brennstoff verfeuert wird, wenn der Betrei-
ber aufgrund einer sich aus einer ernsten 
Mangellage ergebenden Unterbrechung 
der Versorgung mit schwefelarmem Brenn-
stoff nicht in der Lage ist, diese Grenzwerte 
einzuhalten. 

(1) Die zuständige Behörde kann eine 
Abweichung von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der in der Verordnung über Groß-
feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen vom 6. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2514), in der jeweils geltenden 
Fassung, vorgesehenen Emissionsgrenz-
werte für Schwefeldioxid für eine Dauer 
von bis zu sechs Monaten bei Feuerungs-
anlagen zulassen, in denen zu diesem 
Zweck normalerweise ein schwefelarmer 
Brennstoff verfeuert wird, wenn der Betrei-
ber aufgrund einer sich aus einer ernsten 
Mangellage ergebenden Unterbrechung 
der Versorgung mit schwefelarmem Brenn-
stoff nicht in der Lage ist, diese Grenzwerte 
einzuhalten. Die Zulassung der Abwei-
chung ist zu begründen.

(2) Die zuständige Behörde hat unver-
züglich eine Ausfertigung der Zulassung 
der Abweichung nach Absatz 1 dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
zur Weiterleitung an die Europäische Kom-
mission zuzuleiten. Das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz unterrichtet die 
Europäische Kommission unverzüglich 
über jede nach Absatz 1 gewährte Abwei-
chung. 

(2) Die zuständige Behörde hat unver-
züglich eine Ausfertigung der Zulassung 
der Abweichung nach Absatz 1 dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
zur Weiterleitung an die Europäische Kom-
mission zuzuleiten. Das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz unterrichtet die 
Europäische Kommission unverzüglich 
über jede nach Absatz 1 gewährte Abwei-
chung, die Gründe für die Abweichung 
und über die festgesetzten Nebenbe-
stimmungen.
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§ 31b § 31b 

Abweichungen nach Artikel 30 Absatz 6 
der Richtlinie 2010/75/EU

Abweichungen nach Artikel 30 Absatz 6 
der Industrieemissions-Richtlinie

(1) Die zuständige Behörde kann eine 
Abweichung von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der in der Verordnung über Groß-
feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen vom 6. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2514), in der jeweils geltenden 
Fassung, vorgesehenen Emissionsgrenz-
werte in den Fällen zulassen, in denen eine 
Feuerungsanlage, in der nur gasförmiger 
Brennstoff verfeuert wird, wegen einer 
plötzlichen Unterbrechung der Gasversor-
gung ausnahmsweise auf andere Brenn-
stoffe ausweichen muss und aus diesem 
Grund mit einer Abgasreinigungsanlage 
ausgestattet werden müsste. Eine solche 
Abweichung darf nur für einen Zeitraum 
von nicht mehr als zehn Tagen zugelassen 
werden, es sei denn, es ist ein vorrangiges 
Bedürfnis für einen längeren Zeitraum im 
Hinblick auf die Aufrechterhaltung der 
Energieversorgung gegeben. 

(1) Die zuständige Behörde kann eine 
Abweichung von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der in der Verordnung über Groß-
feuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen vom 6. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2514), in der jeweils geltenden 
Fassung, vorgesehenen Emissionsgrenz-
werte in den Fällen zulassen, in denen eine 
Feuerungsanlage, in der nur gasförmiger 
Brennstoff verfeuert wird, wegen einer 
plötzlichen Unterbrechung der Gasversor-
gung ausnahmsweise auf andere Brenn-
stoffe ausweichen muss und aus diesem 
Grund mit einer Abgasreinigungsanlage 
ausgestattet werden müsste. Eine solche 
Abweichung darf nur für einen Zeitraum 
von nicht mehr als zehn Tagen zugelassen 
werden, es sei denn, es ist ein vorrangiges 
Bedürfnis für einen längeren Zeitraum im 
Hinblick auf die Aufrechterhaltung der 
Energieversorgung gegeben. Die Zulas-
sung der Abweichung ist zu begründen.

(2) Der Betreiber unterrichtet die zu-
ständige Behörde umgehend über jeden 
einzelnen Fall im Sinne des Absatzes 1. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) § 31a Absatz 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 31m

Abweichungen im Fall einer Krise 
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(1) Die zuständige Behörde kann 
auf Antrag des Betreibers in Abwei-
chung von den in einer Verordnung 
nach § 7a Absatz 2 festgelegten Emissi-
onsgrenzwerten und von den in einer 
Verwaltungsvorschrift nach § 48 Absatz 
1a festgelegten Emissionswerten weni-
ger strenge Emissionsbegrenzungen 
festlegen, wenn außergewöhnliche Um-
stände, die sich der Kontrolle des Be-
treibers und der staatlichen Institutio-
nen entziehen, zu Folgendem führen,

1. einer schwerwiegenden Störung der 
Energieversorgung, wenn ein über-
wiegendes öffentliches Interesse an 
der Sicherheit der Energieversor-
gung besteht,

2. einem Mangel an Ressourcen, Mate-
rialien oder Ausrüstung, die der Be-
treiber für die Ausübung von Tätig-
keiten im öffentlichen Interesse un-
ter Einhaltung der geltenden Emissi-
onsgrenzwerte oder Umweltleis-
tungsgrenzwerte benötigt, oder

3. einem Mangel an wesentlichen Res-
sourcen, Materialien oder Ausrüs-
tung, wenn die Produktionsleistung 
einen solchen Mangel aus Gründen 
der öffentlichen Gesundheit oder 
der öffentlichen Sicherheit oder aus 
anderen zwingenden Gründen des 
überwiegenden öffentlichen Interes-
ses ausgleicht.

Schädliche Umwelteinwirkungen dürfen 
nicht hervorgerufen werden. Es sind 
vorrangig andere Maßnahmen zur Kri-
senbewältigung zu nutzen, die zu einer 
geringeren Umweltverschmutzung füh-
ren.
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(2) Die Abweichung darf nur für ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Monaten 
zugelassen werden. Wenn die Gründe 
für die Zulassung der Abweichung fort-
bestehen, kann die Zulassung der Ab-
weichung um höchstens drei weitere 
Monate verlängert werden. Sobald die 
Bedingungen in Bezug auf die Energie-
versorgung oder Versorgung mit Res-
sourcen, Materialen oder Ausrüstung 
wiederhergestellt sind oder wenn es 
eine Alternative bei der Energieversor-
gung oder zu den Ressourcen, Materia-
lien oder Ausrüstungen gibt, ist die Zu-
lassung der Abweichung aufzuheben.

(3) Über die Zulassung der Abwei-
chung nach Absatz 1 hinaus bedarf es 
weder einer Änderungsgenehmigung 
nach § 16 noch einer Anzeige nach § 15. 
§ 10 Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8a gilt 
entsprechend.

(4) Die zuständige Behörde stellt si-
cher, dass die Emissionen, die sich aus 
der Zulassung der Abweichung erge-
ben, überwacht werden. § 26 Absatz 
Satz 2 gilt entsprechend.

(5) § 31a Absatz 2 ist entsprechend 
anzuwenden.
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S i e b e n t e r  T e i l  S i e b e n t e r  T e i l  

G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f -
t e n  

G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f -
t e n  

§ 48 § 48 

Verwaltungsvorschriften Verwaltungsvorschriften 

(1) Die Bundesregierung erlässt nach 
Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) mit 
Zustimmung des Bundesrates zur Durch-
führung dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen des Bundes allge-
meine Verwaltungsvorschriften, insbeson-
dere über  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Immissionswerte, die zu dem in § 1 ge-
nannten Zweck nicht überschritten 
werden dürfen, 

2. Emissionswerte, deren Überschreiten 
nach dem Stand der Technik vermeid-
bar ist, 

3. das Verfahren zur Ermittlung der Emis-
sionen und Immissionen, 

4. die von der zuständigen Behörde zu 
treffenden Maßnahmen bei Anlagen, 
für die Regelungen in einer Rechtsver-
ordnung nach § 7 Absatz 2 oder 3 vor-
gesehen werden können, unter Be-
rücksichtigung insbesondere der dort 
genannten Voraussetzungen, 

5. äquivalente Parameter oder äquiva-
lente technische Maßnahmen zu Emis-
sionswerten, 

6. angemessene Sicherheitsabstände ge-
mäß § 3 Absatz 5c. 
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Bei der Festlegung der Anforderungen sind 
insbesondere mögliche Verlagerungen von 
nachteiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes zu berücksichti-
gen; ein hohes Schutzniveau für die Um-
welt insgesamt ist zu gewährleisten. 

(1a) Nach jeder Veröffentlichung einer 
BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich zu 
gewährleisten, dass für Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie bei der Fest-
legung von Emissionswerten nach Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 die Emissionen unter 
normalen Betriebsbedingungen die in den 
BVT-Schlussfolgerungen genannten Emis-
sionsbandbreiten nicht überschreiten. Im 
Hinblick auf bestehende Anlagen ist inner-
halb eines Jahres nach Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupttä-
tigkeit eine Überprüfung und gegebenen-
falls Anpassung der Verwaltungsvorschrift 
vorzunehmen. 

(1a) Nach jeder Veröffentlichung einer 
BVT-Schlussfolgerung ist unverzüglich 
zu gewährleisten, dass für Anlagen 
nach der Industrieemissions-Richtlinie 
bei der Festlegung von Emissionswer-
ten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
die Emissionen unter normalen Be-
triebsbedingungen die in den BVT-
Schlussfolgerungen genannten Emissi-
onsbandbreiten nicht überschreiten
und unter Berücksichtigung der ge-
samten Emissionsbandbreiten die 
strengstmöglichen Emissionswerte 
festgelegt werden, die bei Anwen-
dung der besten verfügbaren Tech-
niken und unter Berücksichtigung 
möglicher Verlagerungen von nach-
teiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes erreich-
bar sind und zur bestmöglichen Ge-
samtleistung der Anlage insgesamt 
beitragen. Im Hinblick auf bestehende 
Anlagen ist innerhalb eines Jahres 
nach Veröffentlichung von BVT-
Schlussfolgerungen zur Haupttätigkeit 
eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Anpassung der Verwaltungsvorschrift 
vorzunehmen.

(1b) Abweichend von Absatz 1a entfällt

1. können in der Verwaltungsvorschrift 
weniger strenge Emissionswerte fest-
gelegt werden, wenn

a) wegen technischer Merkmale der 
betroffenen Anlagenart die Anwen-
dung der in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissions-
bandbreiten unverhältnismäßig 
wäre und dies begründet wird oder
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b) in Anlagen Zukunftstechniken für 
einen Gesamtzeitraum von höchs-
tens neun Monaten erprobt oder 
angewendet werden sollen, sofern 
nach dem festgelegten Zeitraum 
die Anwendung der betreffenden 
Technik beendet wird oder in der 
Anlage mindestens die mit den 
besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten 
erreicht werden, oder

2. kann in der Verwaltungsvorschrift be-
stimmt werden, dass die zuständige 
Behörde weniger strenge Emissions-
begrenzungen festlegen kann, wenn

a) wegen technischer Merkmale der 
betroffenen Anlagen die Anwen-
dung der in den BVT-Schlussfol-
gerungen genannten Emissions-
bandbreiten unverhältnismäßig 
wäre oder

b) in Anlagen Zukunftstechniken für 
einen Gesamtzeitraum von höchs-
tens neun Monaten erprobt oder 
angewendet werden sollen, sofern 
nach dem festgelegten Zeitraum 
die Anwendung der betreffenden 
Technik beendet wird oder in der 
Anlage mindestens die mit den 
besten verfügbaren Techniken as-
soziierten Emissionsbandbreiten 
erreicht werden.

Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Emissi-
onswerte und Emissionsbegrenzungen 
nach Satz 1 dürfen die in den Anhängen 
der Richtlinie 2010/75/EU festgelegten 
Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten.

(2) (weggefallen) entfällt

§ 48b § 48b

Beteiligung des Bundestages beim Er-
lass von Rechtsverordnungen 

Beteiligung des Bundestages beim Er-
lass von Rechtsverordnungen 
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Rechtsverordnungen nach § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, § 48a Absatz 1 und § 48a Absatz 1a die-
ses Gesetzes sind dem Bundestag zuzulei-
ten. Die Zuleitung erfolgt vor der Zuleitung 
an den Bundesrat. Die Rechtsverordnun-
gen können durch Beschluss des Bundes-
tages geändert oder abgelehnt werden. 
Der Beschluss des Bundestages wird der 
Bundesregierung zugeleitet. Hat sich der 
Bundestag nach Ablauf von vier Sitzungs-
wochen seit Eingang der Rechtsverord-
nung nicht mit ihr befasst, wird die unver-
änderte Rechtsverordnung dem Bundesrat 
zugeleitet. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht 
bei Rechtsverordnungen nach § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 für den Fall, dass wegen 
der Fortentwicklung des Standes der Tech-
nik die Umsetzung von BVT-Schlussfolge-
rungen nach § 7 Absatz 1a erforderlich ist. 

Rechtsverordnungen nach § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2, § 23 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2, § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1, § 48a Absatz 1 und § 48a Absatz 1a die-
ses Gesetzes sind dem Bundestag zuzulei-
ten. Die Zuleitung erfolgt vor der Zuleitung 
an den Bundesrat. Die Rechtsverordnun-
gen können durch Beschluss des Bundes-
tages geändert oder abgelehnt werden. 
Der Beschluss des Bundestages wird der 
Bundesregierung zugeleitet. Hat sich der 
Bundestag nach Ablauf von vier Sitzungs-
wochen seit Eingang der Rechtsverord-
nung nicht mit ihr befasst, wird die unver-
änderte Rechtsverordnung dem Bundesrat 
zugeleitet. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht 
bei Rechtsverordnungen nach § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 für den Fall, dass wegen 
der Fortentwicklung des Standes der Tech-
nik die Umsetzung von BVT-Schlussfolge-
rungen nach § 7a Absatz 2 erforderlich ist. 

§ 52 § 52 

Überwachung Überwachung 

(1) Die zuständigen Behörden haben 
die Durchführung dieses Gesetzes und der 
auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver-
ordnungen zu überwachen. Sie können die 
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen 
und bei der Durchführung dieser Maßnah-
men Beauftragte einsetzen. Sie haben Ge-
nehmigungen im Sinne des § 4 regelmäßig 
zu überprüfen und soweit erforderlich durch 
nachträgliche Anordnungen nach § 17 auf 
den neuesten Stand zu bringen. Eine Über-
prüfung im Sinne von Satz 2 wird in jedem 
Fall vorgenommen, wenn  

(1) Die zuständigen Behörden haben 
die Durchführung dieses Gesetzes und der 
auf dieses Gesetz gestützten Rechtsver-
ordnungen zu überwachen. Sie können die 
dafür erforderlichen Maßnahmen treffen 
und bei der Durchführung dieser Maßnah-
men Beauftragte einsetzen. Sie haben Ge-
nehmigungen im Sinne des § 4 regelmäßig 
zu überprüfen und soweit erforderlich durch 
nachträgliche Anordnungen nach § 17 auf 
den neuesten Stand zu bringen. Eine Über-
prüfung im Sinne von Satz 2 wird in jedem 
Fall vorgenommen, wenn  

1. Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
der Schutz der Nachbarschaft und der 
Allgemeinheit nicht ausreichend ist und 
deshalb die in der Genehmigung fest-
gelegten Begrenzungen der Emissio-
nen überprüft oder neu festgesetzt 
werden müssen, 

1. u n v e r ä n d e r t  
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2. wesentliche Veränderungen des Stan-
des der Technik eine erhebliche Ver-
minderung der Emissionen ermögli-
chen, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine Verbesserung der Betriebssicher-
heit erforderlich ist, insbesondere 
durch die Anwendung anderer Techni-
ken, oder 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. neue umweltrechtliche Vorschriften 
dies fordern. 

4. u n v e r ä n d e r t  

Bei Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie ist innerhalb von vier Jahren nach 
der Veröffentlichung von BVT-Schlussfol-
gerungen zur Haupttätigkeit

1. eine Überprüfung und gegebenenfalls 
Aktualisierung der Genehmigung im 
Sinne von Satz 3 vorzunehmen und

entfällt

2. sicherzustellen, dass die betreffende 
Anlage die Genehmigungsanforderun-
gen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 
der Nebenbestimmungen nach § 12 
einhält.

entfällt

Satz 5 gilt auch für Genehmigungen, die 
nach Veröffentlichung von BVT-Schlussfol-
gerungen auf der Grundlage der bislang 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften erteilt worden sind. Wird festge-
stellt, dass eine Einhaltung der nachträgli-
chen Anordnung nach § 17 oder der Ge-
nehmigung innerhalb der in Satz 5 be-
stimmten Frist wegen technischer Merk-
male der betroffenen Anlage unverhältnis-
mäßig wäre, kann die zuständige Behörde 
einen längeren Zeitraum festlegen. Als Teil 
jeder Überprüfung der Genehmigung hat 
die zuständige Behörde die Festlegung we-
niger strenger Emissionsbegrenzungen 
nach § 7 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a, § 12 Absatz 1b Satz 1 Num-
mer 1, § 17 Absatz 2b Satz 1 Nummer 1 
und § 48 Absatz 1b Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe a erneut zu bewerten.
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(1a) Im Falle des § 31 Absatz 1 Satz 3 
hat die zuständige Behörde mindestens 
jährlich die Ergebnisse der Emissionsüber-
wachung zu bewerten, um sicherzustellen, 
dass die Emissionen unter normalen Be-
triebsbedingungen die in den BVT-Schluss-
folgerungen festgelegten Emissionsband-
breiten nicht überschreiten.

entfällt

(1b) Zur Durchführung von Ab-
satz 1 Satz 1 stellen die zuständigen Be-
hörden zur regelmäßigen Überwachung 
von Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie in ihrem Zuständigkeitsbereich 
Überwachungspläne und Überwachungs-
programme gemäß § 52a auf. Zur Überwa-
chung nach Satz 1 gehören insbesondere 
Vor-Ort-Besichtigungen, Überwachung der 
Emissionen und Überprüfung interner Be-
richte und Folgedokumente, Überprüfung 
der Eigenkontrolle, Prüfung der angewand-
ten Techniken und der Eignung des Um-
weltmanagements der Anlage zur Sicher-
stellung der Anforderungen nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 1.

entfällt
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(2) Eigentümer und Betreiber von An-
lagen sowie Eigentümer und Besitzer von 
Grundstücken, auf denen Anlagen betrie-
ben werden, sind verpflichtet, den Angehö-
rigen der zuständigen Behörde und deren 
Beauftragten den Zutritt zu den Grundstü-
cken und zur Verhütung dringender Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung auch zu Wohnräumen und die Vor-
nahme von Prüfungen einschließlich der 
Ermittlung von Emissionen und Immissio-
nen zu gestatten sowie die Auskünfte zu 
erteilen und die Unterlagen vorzulegen, die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) wird insoweit eingeschränkt. Betreiber 
von Anlagen, für die ein Immissionsschutz-
beauftragter oder ein Störfallbeauftragter 
bestellt ist, haben diesen auf Verlangen der 
zuständigen Behörde zu Überwachungs-
maßnahmen nach Satz 1 hinzuzuziehen. 
Im Rahmen der Pflichten nach Satz 1 ha-
ben die Eigentümer und Betreiber der Anla-
gen Arbeitskräfte sowie Hilfsmittel, insbe-
sondere Treibstoffe und Antriebsaggregate, 
bereitzustellen. 

(2) Eigentümer und Betreiber von An-
lagen sowie Eigentümer und Besitzer von 
Grundstücken, auf denen Anlagen betrie-
ben werden, sind verpflichtet, den Angehö-
rigen der zuständigen Behörde und deren 
Beauftragten den Zutritt zu den Grundstü-
cken während der üblichen Betriebs- und 
Geschäftszeiten und zur Verhütung drin-
gender Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit oder Ordnung auch zu Wohnräumen 
und die Vornahme von Prüfungen ein-
schließlich der Ermittlung von Emissionen 
und Immissionen zu gestatten sowie die 
Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen 
vorzulegen, die zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich sind. Das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schränkt. Betreiber von Anlagen, für die ein 
Immissionsschutzbeauftragter oder ein 
Störfallbeauftragter bestellt ist, haben die-
sen auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde zu Überwachungsmaßnahmen nach 
Satz 1 hinzuzuziehen. Im Rahmen der 
Pflichten nach Satz 1 haben die Eigentü-
mer und Betreiber der Anlagen Arbeits-
kräfte sowie Hilfsmittel, insbesondere 
Treibstoffe und Antriebsaggregate, bereit-
zustellen. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für Ei-
gentümer und Besitzer von Anlagen, Stof-
fen, Erzeugnissen, Brennstoffen, Treibstof-
fen und Schmierstoffen, soweit diese den 
§§ 37a bis 37c oder der Regelung der nach 
den §§ 32 bis 35, 37 oder 37d erlassenen 
Rechtsverordnung unterliegen. Die Eigen-
tümer und Besitzer haben den Angehöri-
gen der zuständigen Behörde und deren 
Beauftragten die Entnahme von Stichpro-
ben zu gestatten, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Kosten, die durch Prüfungen im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
entstehen, trägt der Antragsteller. Kosten, 
die bei der Entnahme von Stichproben 
nach Absatz 3 und deren Untersuchung 
entstehen, trägt der Auskunftspflichtige. 
Kosten, die durch sonstige Überwachungs-
maßnahmen nach Absatz 2 oder 3 entste-
hen, trägt der Auskunftspflichtige, es sei 
denn, die Maßnahme betrifft die Ermittlung 
von Emissionen und Immissionen oder die 
Überwachung einer nicht genehmigungs-
bedürftigen Anlage außerhalb des Überwa-
chungssystems nach der Zwölften Verord-
nung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes; in diesen Fällen sind 
die Kosten dem Auskunftspflichtigen nur 
aufzuerlegen, wenn die Ermittlungen erge-
ben, dass  

(4) u n v e r ä n d e r t  

1. Auflagen oder Anordnungen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der 
auf dieses Gesetz gestützten Rechts-
verordnungen nicht erfüllt worden oder 

2. Auflagen oder Anordnungen nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der 
auf dieses Gesetz gestützten Rechts-
verordnungen geboten 

sind.  

(5) Der zur Auskunft Verpflichtete 
kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst 
oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 
1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichne-
ten Angehörigen der Gefahr strafgerichtli-
cher Verfolgung oder eines Verfahrens 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkei-
ten aussetzen würde. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Soweit zur Durchführung dieses 
Gesetzes oder der auf dieses Gesetz ge-
stützten Rechtsverordnungen Immissionen 
zu ermitteln sind, haben auch die Eigentü-
mer und Besitzer von Grundstücken, auf 
denen Anlagen nicht betrieben werden, 
den Angehörigen der zuständigen Behörde 
und deren Beauftragten den Zutritt zu den 
Grundstücken und zur Verhütung dringen-
der Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung auch zu Wohnräumen und 
die Vornahme der Prüfungen zu gestatten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. Bei Ausübung 
der Befugnisse nach Satz 1 ist auf die be-
rechtigten Belange der Eigentümer und Be-
sitzer Rücksicht zu nehmen; für entstan-
dene Schäden hat das Land, im Falle des § 
59 Absatz 1 der Bund, Ersatz zu leisten. 
Waren die Schäden unvermeidbare Folgen 
der Überwachungsmaßnahmen und haben 
die Überwachungsmaßnahmen zu Anord-
nungen der zuständigen Behörde gegen 
den Betreiber einer Anlage geführt, so hat 
dieser die Ersatzleistung dem Land oder 
dem Bund zu erstatten. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(7) Auf die nach den Absätzen 2, 3 
und 6 erlangten Kenntnisse und Unterlagen 
sind die §§ 93, 97, 105 Absatz 1, § 111 Ab-
satz 5 in Verbindung mit § 105 Absatz 1 
sowie § 116 Absatz 1 der Abgabenordnung 
nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit 
die Finanzbehörden die Kenntnisse für die 
Durchführung eines Verfahrens wegen ei-
ner Steuerstraftat sowie eines damit zu-
sammenhängenden Besteuerungsverfah-
rens benötigen, an deren Verfolgung ein 
zwingendes öffentliches Interesse besteht, 
oder soweit es sich um vorsätzlich falsche 
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der 
für ihn tätigen Personen handelt. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

§ 52a

Überwachung von Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie 
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(1) Bei Anlagen nach der Industrie-
emissions-Richtlinie hat die zuständige 
Behörde innerhalb von vier Jahren nach 
der Veröffentlichung von BVT-Schluss-
folgerungen zur Haupttätigkeit

1. eine Überprüfung und gegebenen-
falls Aktualisierung der Genehmi-
gung durch nachträgliche Anord-
nungen nach § 17 oder im Rahmen 
einer Änderungsgenehmigung nach 
§ 16 vorzunehmen und

2. sicherzustellen, dass die betref-
fende Anlage die Genehmigungsan-
forderungen nach § 6 Absatz 1 Num-
mer 1, insbesondere die in einer 
Verordnung nach § 7a Absatz 2 fest-
gelegten Emissionsgrenzwerte und 
Umweltleistungsgrenzwerte oder die 
in einer Verwaltungsvorschrift nach 
§ 48 Absatz 1a festgelegten Emissi-
onswerte und die Nebenbestimmun-
gen nach § 12 und § 12a einhält.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann 
die zuständige Behörde auf Antrag des 
Betreibers die Frist zur Einhaltung der 
Emissionsgrenzwerte, Emissionsbe-
grenzungen und Umweltleistungsgrenz-
werte für bestehende Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie auf höchs-
tens acht Jahre nach Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zur Haupt-
tätigkeit verlängern, wenn

1. sich der Betreiber zur tiefgreifenden 
industriellen Transformation der An-
lage verpflichtet, diese im einschlä-
gigen Transformationsplan der An-
lage beschrieben ist und sicherge-
stellt wird, dass nach Ablauf der 
verlängerten Frist die Anforderun-
gen gemäß § 7a Absatz 2 oder, 
wenn Zukunftstechniken zur Anwen-
dung kommen, die Emissionsband-
breiten für Zukunftstechniken einge-
halten werden,
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2. die Genehmigung eine Beschrei-
bung der tiefgreifenden industriellen 
Transformation, der Emissions-
bandbreiten oder, wenn Zukunfts-
techniken zur Anwendung kommen, 
der Emissionsbandbreiten für Zu-
kunftstechniken und der Ressour-
ceneffizienz, die erreicht werden 
sollen, sowie den Zeitplan für die 
Umsetzung und die Etappenziele 
enthält und

3. der Betreiber der zuständigen Be-
hörde jährlich einen Bericht über die 
Fortschritte bei der Umsetzung der 
tiefgreifenden industriellen Trans-
formation vorlegt.

Es ist durch die zuständige Behörde si-
cherzustellen, dass bis zum Ablauf der 
verlängerten Frist keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen hervorgerufen 
werden und ein hohes Schutzniveau für 
die Umwelt insgesamt gewährleistet 
wird.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann 
die zuständige Behörde auf Antrag des 
Betreibers von einer Aktualisierung der 
Genehmigung absehen oder den Betrei-
ber von der Pflicht zur Einhaltung der an 
die BVT-Schlussfolgerungen angepass-
ten Emissions- und Umweltleistungs-
grenzwerte befreien, wenn

1. sich der Betreiber zur tiefgreifenden 
industriellen Transformation der An-
lage verpflichtet, die in der Stillle-
gung der bestehenden Anlage und 
ihrer Ersetzung durch eine neue An-
lage besteht, die tiefgreifende in-
dustrielle Transformation im ein-
schlägigen Transformationsplan der 
Anlage beschrieben ist und inner-
halb von acht Jahren nach Veröf-
fentlichung von BVT-Schlussfolge-
rungen zur Haupttätigkeit abge-
schlossen wird,
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2. der Betreiber unter Vorlage eines 
Stilllegungsplans, des zugehörigen 
Zeitplans und der Etappenziele den 
Verzicht auf die Genehmigung für 
einen Zeitpunkt innerhalb von acht 
Jahren nach Veröffentlichung von 
BVT-Schlussfolgerungen zur Haupt-
tätigkeit erklärt und

3. der Betreiber der zuständigen Be-
hörde jährlich einen Bericht über die 
Fortschritte in Bezug auf den Stillle-
gungsplan für die bestehende An-
lage und deren Ersatz durch eine 
neue Anlage vorlegt.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Abweichend von den in einer 
Verordnung nach § 7a Absatz 2 festge-
legten Emissionsgrenzwerten und Um-
weltleistungsgrenzwerten oder den in 
einer Verwaltungsvorschrift nach § 48 
Absatz 1a festgelegten Emissionswer-
ten kann die zuständige Behörde auf 
Antrag des Betreibers für Zukunftstech-
niken

1. abweichende Emissionsbegrenzun-
gen festlegen, wenn sichergestellt 
ist, dass die Anlage innerhalb von 
sechs Jahren nach Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen zur 
Haupttätigkeit unter normalen Be-
triebsbedingungen die Emissions-
bandbreiten für Zukunftstechniken 
einhält, und

2. anstelle von Umweltleistungsgrenz-
werten Orientierungswerte für die 
Umweltleistung festlegen.

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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(5) Die zuständige Behörde hat die 
Festlegung weniger strenger Emissions-
begrenzungen nach § 12a Absatz 2 Satz 
1 Nummer 1 alle vier Jahre oder im Rah-
men der Überwachung nach § 52 Absatz 
1 Satz 1, falls eine Überprüfung danach 
früher als vier Jahre nach Festlegung 
weniger strenger Emissionsbegrenzun-
gen erfolgt, erneut zu bewerten.

(6) Im Falle des § 31 Absatz 1 Satz 
3 hat die zuständige Behörde mindes-
tens jährlich die Ergebnisse der Emissi-
onsüberwachung zu bewerten, um si-
cherzustellen, dass die Emissionen un-
ter normalen Betriebsbedingungen die 
in den BVT-Schlussfolgerungen festge-
legten Emissionsbandbreiten nicht 
überschreiten.

(7) Zur Durchführung von § 52 Ab-
satz 1 Satz 1 stellen die zuständigen Be-
hörden zur regelmäßigen Überwachung 
von Anlagen nach der Industrieemissi-
ons-Richtlinie in ihrem Zuständigkeits-
bereich Überwachungspläne und Über-
wachungsprogramme gemäß § 52b auf. 
Zur Überwachung nach Satz 1 gehören 
insbesondere Vor-Ort-Besichtigungen, 
Überwachung der Emissionen und der 
Einhaltung der Umweltleistungsgrenz-
werte, Überprüfung interner Berichte 
und Folgedokumente, Überprüfung der 
Eigenkontrolle, Prüfung der angewand-
ten Techniken und der Eignung des Um-
weltmanagements der Anlage zur Si-
cherstellung der Anforderungen nach § 
6 Absatz 1 Nummer 1. Wurden die den 
zuständigen Behörden vorgelegten Da-
ten im Rahmen eines gemäß den Anfor-
derungen einer Verordnung nach § 7a 
Absatz 2 konformitätsgeprüften Umwelt-
managementsystems erhobenen, wird 
vermutet, dass diese Daten eine hinrei-
chende Beurteilungsgrundlage für die 
Überwachung der Einhaltung der Um-
weltleistungsgrenzwerte bieten.
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(8) Bei Ereignissen mit erheblichen 
Auswirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit oder die Umwelt in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen 
Union benachrichtigen die zuständigen 
Behörden unverzüglich die zuständigen 
Behörden des betroffenen Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union. Die zustän-
digen Behörden arbeiten bei der Be-
kämpfung der Folgen für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit und 
der Vermeidung weiterer Ereignisse mit 
erheblichen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit oder Umwelt 
mit den zuständigen Behörden des an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union zusammen. Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn ein Verstoß gegen Geneh-
migungsauflagen eine unmittelbare Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit 
oder eine unmittelbare erhebliche Ge-
fährdung der Umwelt in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union 
verursacht.

§ 52a § 52b

Überwachungspläne, Überwachungs-
programme für Anlagen nach der In-

dustrieemissions-Richtlinie 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Überwachungspläne haben Fol-
gendes zu enthalten:  

1. den räumlichen Geltungsbereich des 
Plans, 

2. eine allgemeine Bewertung der wichti-
gen Umweltprobleme im Geltungsbe-
reich des Plans, 

3. ein Verzeichnis der in den Geltungsbe-
reich des Plans fallenden Anlagen, 

4. Verfahren für die Aufstellung von Pro-
grammen für die regelmäßige Überwa-
chung, 
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5. Verfahren für die Überwachung aus 
besonderem Anlass sowie 

6. soweit erforderlich, Bestimmungen für 
die Zusammenarbeit zwischen ver-
schiedenen Überwachungsbehörden. 

Die Überwachungspläne sind von den zu-
ständigen Behörden regelmäßig zu über-
prüfen und, soweit erforderlich, zu aktuali-
sieren. 

(2) Auf der Grundlage der Überwa-
chungspläne erstellen oder aktualisieren 
die zuständigen Behörden regelmäßig 
Überwachungsprogramme, in denen auch 
die Zeiträume angegeben sind, in denen 
Vor-Ort-Besichtigungen stattfinden müs-
sen. In welchem zeitlichen Abstand Anla-
gen vor Ort besichtigt werden müssen, 
richtet sich nach einer systematischen Be-
urteilung der mit der Anlage verbundenen 
Umweltrisiken insbesondere anhand der 
folgenden Kriterien:  

1. mögliche und tatsächliche Auswirkun-
gen der betreffenden Anlage auf die 
menschliche Gesundheit und auf die 
Umwelt unter Berücksichtigung der 
Emissionswerte und -typen, der Emp-
findlichkeit der örtlichen Umgebung 
und des von der Anlage ausgehenden 
Unfallrisikos, 

2. bisherige Einhaltung der Genehmi-
gungsanforderungen nach § 6 Absatz 
1 Nummer 1 und der Nebenbestim-
mungen nach § 12, 
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3. Eintragung eines Unternehmens in ein 
Verzeichnis gemäß den Artikeln 13 bis 
15 der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 über 
die freiwillige Teilnahme von Organisa-
tionen an einem Gemeinschaftssystem 
für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie 
der Beschlüsse der Kommission 
2001/681/EG und 2006/193/EG (ABl. L 
342 vom 22.12.2009, S. 1). 

(3) Der Abstand zwischen zwei Vor-
Ort-Besichtigungen darf die folgenden Zeit-
räume nicht überschreiten:  

1. ein Jahr bei Anlagen, die der höchsten 
Risikostufe unterfallen, sowie 

2. drei Jahre bei Anlagen, die der nied-
rigsten Risikostufe unterfallen. 

Wurde bei einer Überwachung festgestellt, 
dass der Betreiber einer Anlage in schwer-
wiegender Weise gegen die Genehmigung 
verstößt, hat die zuständige Behörde inner-
halb von sechs Monaten nach der Feststel-
lung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-
Ort-Besichtigung durchzuführen. 

(4) Die zuständigen Behörden führen 
unbeschadet des Absatzes 2 bei Be-
schwerden wegen ernsthafter Umweltbe-
einträchtigungen, bei Ereignissen mit er-
heblichen Umweltauswirkungen und bei 
Verstößen gegen die Vorschriften dieses 
Gesetzes oder der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen 
unverzüglich und, soweit erforderlich, vor 
der Erteilung, Erneuerung oder Aktualisie-
rung einer Genehmigung eine Überwa-
chung durch. 
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(5) Nach jeder Vor-Ort-Besichtigung 
einer Anlage erstellt die zuständige Be-
hörde einen Bericht mit den relevanten 
Feststellungen über die Einhaltung der Ge-
nehmigungsanforderungen nach § 6 Ab-
satz 1 Nummer 1 und der Nebenbestim-
mungen nach § 12 sowie mit Schlussfolge-
rungen, ob weitere Maßnahmen notwendig 
sind. Der Bericht ist dem Betreiber inner-
halb von zwei Monaten nach der Vor-Ort-
Besichtigung durch die zuständige Behörde 
zu übermitteln. Der Bericht ist der Öffent-
lichkeit nach den Vorschriften über den Zu-
gang zu Umweltinformationen innerhalb 
von vier Monaten nach der Vor-Ort-Besich-
tigung zugänglich zu machen. 

§ 58e

Pflicht der Betreiber von Anlagen nach 
der Industrieemissions-Richtlinie zur 

Umsetzung eines Umweltmanagement-
systems, Verordnungsermächtigung 

(1) Betreiber von Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie haben ein 
Umweltmanagementsystem einzurich-
ten und dauerhaft umzusetzen.

(2) Die Bundesregierung wird er-
mächtigt, nach Anhörung der beteiligten 
Kreise nach § 51 durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 
vorzuschreiben, welche Anforderungen 
das nach Absatz 1 einzurichtende und 
dauerhaft umzusetzende Umweltmana-
gementsystem zu erfüllen hat. Darüber 
hinaus kann in der Rechtsverordnung 
nach Satz 1 geregelt werden, welche 
Veröffentlichungspflichten, Berichts- 
und Vorlagepflichten, Datenerhebungs- 
und Messverpflichtungen, Konformitäts-
bewertungen und Nachweispflichten der 
Betreiber im Zusammenhang mit dem 
Umweltmanagementsystem zu erfüllen 
hat.
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(3) Nach jeder Veröffentlichung ei-
ner BVT-Schlussfolgerung ist unverzüg-
lich zu gewährleisten, dass Orientie-
rungswerte für die Umweltleistung bei 
der Festlegung von Zielen und Leis-
tungsindikatoren für wesent-liche Um-
weltaspekte im Rahmen des Um-weltma-
nagementsystems berücksichtigt wer-
den. Die Orientierungswerte dürfen 
nicht oberhalb der mit den besten ver-
fügbaren Techniken assoziierten Um-
weltleistungs-werte festgelegt werden. 
Enthalten die BVT-Schlussfolgerungen 
Umweltleistungsver-gleichswerte, sind 
die Orientierungswerte für die Umwelt-
leistung als Spannen festzu-legen.
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§ 61 § 61 

Berichterstattung an die Europäische 
Kommission 

Berichterstattung an die Europäische 
Kommission 

(1) Die Länder übermitteln dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit nach dessen Vor-
gaben Informationen über die Umsetzung 
der Richtlinie 2010/75/EU, insbesondere 
über repräsentative Daten über Emissionen 
und sonstige Arten von Umweltverschmut-
zung, über Emissionsgrenzwerte und dar-
über, inwieweit der Stand der Technik an-
gewendet wird. Die Länder stellen diese In-
formationen auf elektronischem Wege zur 
Verfügung. Art und Form der von den Län-
dern zu übermittelnden Informationen so-
wie der Zeitpunkt ihrer Übermittlung richten 
sich nach den Anforderungen, die auf der 
Grundlage von Artikel 72 Absatz 2 der 
Richtlinie 2010/75/EU festgelegt werden. § 
5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 6 des 
Gesetzes zur Ausführung des Protokolls 
über Schadstofffreisetzungs- und -verbrin-
gungsregister vom 21. Mai 2003 sowie zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
166/2006 vom 6. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1002), das durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 
geändert worden ist, gilt entsprechend. 

(1) Die Länder übermitteln dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit nach dessen Vor-
gaben Informationen über die Umsetzung 
der Industrieemissions-Richtlinie in der 
Fassung vom 24. April 2024, insbeson-
dere über repräsentative Daten über Emis-
sionen und sonstige Arten von Umweltver-
schmutzung, über Emissionsgrenzwerte 
und darüber, inwieweit der Stand der Tech-
nik angewendet wird. Die Länder stellen 
diese Informationen auf elektronischem 
Wege zur Verfügung. Art und Form der von 
den Ländern zu übermittelnden Informatio-
nen sowie der Zeitpunkt ihrer Übermittlung 
richten sich nach den Anforderungen, die 
auf der Grundlage von Artikel 72 Absatz 2 
der Industrieemissions-Richtlinie in der 
Fassung vom 24. April 2024 festgelegt 
werden. § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 
bis 6 des Gesetzes zur Ausführung des 
Protokolls über Schadstofffreisetzungs- 
und -verbringungsregister vom 21. Mai 
2003 sowie zur Durchführung der Verord-
nung (EG) Nr. 166/2006 vom 6. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1002), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2873) geändert worden ist, gilt entspre-
chend. 

(2) Die Länder übermitteln dem Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit nach dessen Vor-
gaben Informationen über die Umsetzung 
der Richtlinie 2012/18/EU sowie über die 
unter diese Richtlinie fallenden Betriebsbe-
reiche. Art und Form der von den Ländern 
zu übermittelnden Informationen sowie der 
Zeitpunkt ihrer Übermittlung richten sich 
nach den Anforderungen, die auf der 
Grundlage von Artikel 21 Absatz 5 der 
Richtlinie 2012/18/EU festgelegt werden. 
Absatz 1 Satz 2 und 4 gilt entsprechend. 

(2) u n v e r ä n d e r t  



 - 93 - Bearbeitungsstand: 24.06.2025  14:03

BImSchG - geltendes Recht Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2024/1785 zur Ände-
rung der Richtlinie 2010/75/EU über In-

dustrieemissionen – Artikel 1 

§ 62 § 62 

Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

1. eine Anlage ohne die Genehmigung 
nach § 4 Absatz 1 errichtet, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. einer auf Grund des § 7 erlassenen 
Rechtsverordnung oder auf Grund ei-
ner solchen Rechtsverordnung erlas-
senen vollziehbaren Anordnung zuwi-
derhandelt, soweit die Rechtsverord-
nung für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. einer Rechtsverordnung nach § 7a 
Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 2 
Satz 2 oder einer vollziehbaren An-
ordnung auf Grund einer solchen 
Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 
soweit die Rechtsverordnung für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist,

3. eine vollziehbare Auflage nach § 8a 
Absatz 2 Satz 2 oder § 12 Absatz 1 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erfüllt, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Lage, die Beschaffenheit oder den 
Betrieb einer genehmigungsbedürfti-
gen Anlage ohne die Genehmigung 
nach § 16 Absatz 1 wesentlich ändert, 

4. u n v e r ä n d e r t  

4a. ohne Genehmigung nach § 16a Satz 1 
oder § 23b Absatz 1 Satz 1 eine dort 
genannte Anlage störfallrelevant än-
dert oder störfallrelevant errichtet, 

4a. u n v e r ä n d e r t  

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
17 Absatz 1 Satz 1 oder 2, jeweils
auch in Verbindung mit Absatz 5, § 24 
Satz 1, § 26, § 28 Satz 1 oder § 29 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig nachkommt, 

5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 
17 Absatz 1 Satz 1 auch in Verbindung 
mit § 17 Absatz 5, § 24 Satz 1, § 26, § 
28 Satz 1 oder § 29 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, 
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5a. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 17 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbin-
dung mit Absatz 5 zuwiderhandelt,

6. eine Anlage entgegen einer vollziehba-
ren Untersagung nach § 25 Absatz 1 
betreibt, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. einer auf Grund der §§ 23, 32, 33 Ab-
satz 1 Nummer 1 oder 2, §§ 34, 35, 37, 
38 Absatz 2, § 39 oder § 48a Absatz 1 
Satz 1 oder 2, Absatz 1a oder 3 erlas-
senen Rechtsverordnung oder einer 
auf Grund einer solchen Rechtsverord-
nung ergangenen vollziehbaren Anord-
nung zuwiderhandelt, soweit die 
Rechtsverordnung für einen bestimm-
ten Tatbestand auf diese Bußgeldvor-
schrift verweist, 

7. u n v e r ä n d e r t  

7a. entgegen § 38 Absatz 1 Satz 2 Kraft-
fahrzeuge und ihre Anhänger, die nicht 
zum Verkehr auf öffentlichen Straßen 
zugelassen sind, Schienen-, Luft- und 
Wasserfahrzeuge sowie Schwimmkör-
per und schwimmende Anlagen nicht 
so betreibt, dass vermeidbare Emissio-
nen verhindert und unvermeidbare 
Emissionen auf ein Mindestmaß be-
schränkt bleiben oder 

7a. u n v e r ä n d e r t  

8. entgegen einer Rechtsverordnung 
nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 oder ei-
ner auf Grund einer solchen Rechts-
verordnung ergangenen vollziehbaren 
Anordnung eine ortsfeste Anlage er-
richtet, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. entgegen § 37c Absatz 1 Satz 1 bis 3 
der zuständigen Stelle die dort ge-
nannten Angaben nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
mitteilt oder nicht oder nicht rechtzeitig 
eine Kopie des Vertrages mit dem Drit-
ten vorlegt, 

9. u n v e r ä n d e r t  
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10. entgegen § 37c Absatz 1 Satz 4, auch 
in Verbindung mit Satz 5, oder Satz 6 
der zuständigen Stelle die dort ge-
nannten Angaben nicht richtig mitteilt, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. entgegen § 37f Absatz 1 Satz 1, auch 
in Verbindung mit einer Rechtsverord-
nung nach § 37d Absatz 2 Satz 1 
Nummer 14, der zuständigen Stelle ei-
nen Bericht nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig vor-
legt. 

11. u n v e r ä n d e r t  

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. entgegen § 15 Absatz 1 oder 3 eine 
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

1a. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 2 eine 
Änderung vornimmt, 

1b. entgegen § 23a Absatz 1 Satz 1 eine 
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 

2. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 4 Satz 1 eine Emissions-
erklärung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig abgibt 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig ergänzt, 

3. entgegen § 31 Absatz 1 Satz 1 eine 
dort genannte Zusammenfassung oder 
dort genannte Daten nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt, 

3a. entgegen § 31 Absatz 5 Satz 1 eine 
Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 
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3b. einer Rechtsverordnung nach § 37d 
Absatz 3 Nummer 3 oder einer voll-
ziehbaren Anordnung auf Grund einer 
solchen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung 
für einen bestimmten Tatbestand auf 
diese Bußgeldvorschrift verweist, 

4. entgegen § 52 Absatz 2 Satz 1, 3 oder 
4, auch in Verbindung mit Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 Auskünfte 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt, eine Maß-
nahme nicht duldet, Unterlagen nicht 
vorlegt, beauftragte Personen nicht 
hinzuzieht oder einer dort sonst ge-
nannten Verpflichtung zuwiderhandelt, 

5. entgegen § 52 Absatz 3 Satz 2 die Ent-
nahme von Stichproben nicht gestattet,

6. eine Anzeige nach § 67 Absatz 2 Satz 
1 nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erstattet oder 

7. entgegen § 67 Absatz 2 Satz 2 Unter-
lagen nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. einer unmittelbar geltenden Vorschrift 
in Rechtsakten der Europäischen 
Union zuwiderhandelt, die inhaltlich  

a) einem in Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, 
5, 6, 7a, 9 oder Nummer 10 oder 

b) einem in Absatz 2  

bezeichneten Gebot oder Verbot ent-
spricht, soweit eine Rechtsverordnung 
nach Satz 2 für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, oder 
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2. einer unmittelbar geltenden Vorschrift 
in Rechtsakten der Europäischen 
Union zuwiderhandelt, die inhaltlich ei-
ner Regelung entspricht, zu der die in 
Absatz 1 Nummer 2, 7 oder Nummer 8 
genannten Vorschriften ermächtigen, 
soweit eine Rechtsverordnung nach 
Satz 2 für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit wird er-
mächtigt, soweit dies zur Durchsetzung der 
Rechtsakte der Europäischen Union erfor-
derlich ist, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Tatbe-
stände zu bezeichnen, die als Ordnungs-
widrigkeit geahndet werden können. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in 
den Fällen der Absätze 1 und 3 Nummer 1 
Buchstabe a und Nummer 2 mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro und in den 
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
zehntausend Euro geahndet werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Gegenüber einer juristischen 
Person oder Personenvereinigung mit 
einem Gesamtumsatz von mehr als 1,67 
Millionen Euro kann abweichend von 
Absatz 4 in Verbindung mit § 30 Absatz 
2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten eine vorsätzlich begangene 
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Num-
mer 1, 4, 5a und 6 mit einer Geldbuße 
bis zu 3 Prozent des Jahresumsatzes 
geahndet werden. Jahresumsatz nach 
Satz 1 ist der Umsatzerlös, die die juris-
tische Person oder Personenvereini-
gung in dem der Behördenentscheidung 
vorausgehenden Geschäftsjahr in der 
Europäischen Union erzielt hat. Der Jah-
resumsatz kann geschätzt werden.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des 
§ 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 9 bis 11 die zu-
ständige Stelle. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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§ 64

Elektronische Kommunikation 

Soweit auf Grund dieses Gesetzes 
oder einer auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnung die 
Schriftform angeordnet wird, ist auch 
die elektronische Form nach Maßgabe 
des § 3a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes zugelassen.

§ 65

Schadensersatz

(1) Verstößt der Betreiber einer An-
lage nach der Industrieemissions-Richt-
linie gegen § 5 Absatz 1 Nummer 1 und 
2, Absatz 3 bis 5 und wird dadurch die 
Gesundheit eines anderen verletzt, ist 
der Betreiber verpflichtet, dem Verletz-
ten den daraus entstehenden Schaden 
zu ersetzen.

(2) Verstößt eine Person, deren 
Handeln einer zuständigen Behörde zu-
zurechnen ist, vorsätzlich oder fahrläs-
sig gegen § 47 der Regelungen einer 
nach § 48a erlassenen Rechtsverord-
nung und wird dadurch die Gesundheit 
eines anderen verletzt, ist der Verwal-
tungsträger der Behörde verpflichtet, 
dem Verletzten den daraus entstehen-
den Schaden zu ersetzen.

(3) Schadensersatzansprüche nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem

1. der Anspruch entstanden ist,

2. der den Anspruch begründende Ver-
stoß beendet ist und
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3. der Anspruchsberechtigte Kenntnis 
erlangt hat oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit hätte erlangen müssen, 
dass durch den Verstoß ein Scha-
den entstanden ist.

A c h t e r  T e i l  A c h t e r  T e i l  

S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  S c h l u s s v o r s c h r i f t e n  

§ 67 § 67 

Übergangsvorschrift Übergangsvorschrift 

(1) Eine Genehmigung, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 
oder § 25 Absatz 1 der Gewerbeordnung 
erteilt worden ist, gilt als Genehmigung 
nach diesem Gesetz fort. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Eine genehmigungsbedürftige An-
lage, die bei Inkrafttreten der Verordnung 
nach § 4 Absatz 1 Satz 3 errichtet oder we-
sentlich geändert ist, oder mit deren Errich-
tung oder wesentlichen Änderung begon-
nen worden ist, muss innerhalb eines Zeit-
raums von drei Monaten nach Inkrafttreten 
der Verordnung der zuständigen Behörde 
angezeigt werden, sofern die Anlage nicht 
nach § 16 Absatz 1 oder § 25 Absatz 1 der 
Gewerbeordnung genehmigungsbedürftig 
war oder nach § 16 Absatz 4 der Gewerbe-
ordnung angezeigt worden ist. Der zustän-
digen Behörde sind innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Monaten nach Erstattung 
der Anzeige Unterlagen gemäß § 10 Ab-
satz 1 über Art, Lage, Umfang und Be-
triebsweise der Anlage im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 3 vorzulegen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Anzeigepflicht nach Absatz 2 
gilt nicht für ortsveränderliche Anlagen, die 
im vereinfachten Verfahren (§ 19) geneh-
migt werden können. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Bereits begonnene Verfahren sind 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
und der auf dieses Gesetz gestützten 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu 
Ende zu führen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Soweit durch das Gesetz zur Um-
setzung der Richtlinie über Industrieemissi-
onen vom 8. April 2013 (BGBl. I S. 734) 
neue Anforderungen festgelegt worden 
sind, sind diese Anforderungen von Anla-
gen nach der Industrieemissions-Richtlinie 
erst ab dem 7. Januar 2014 zu erfüllen, 
wenn vor dem 7. Januar 2013

entfällt

1. die Anlage sich im Betrieb befand oder

2. eine Genehmigung für die Anlage er-
teilt wurde oder vom Vorhabenträger 
ein vollständiger Genehmigungsantrag 
gestellt wurde.

Bestehende Anlagen nach Satz 1, die nicht 
von Anhang I der Richtlinie 2008/1/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Januar 2008 über die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Um-
weltverschmutzung (ABl. L 24 vom 
29.1.2008, S. 8), die durch die Richtlinie 
2009/31/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 
114) geändert worden ist, erfasst wurden, 
haben abweichend von Satz 1 die dort ge-
nannten Anforderungen ab dem 7. Juli 
2015 zu erfüllen.

(6) Eine nach diesem Gesetz erteilte 
Genehmigung für eine Anlage zum Um-
gang mit  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. gentechnisch veränderten Mikroorga-
nismen, 

2. gentechnisch veränderten Zellkulturen, 
soweit sie nicht dazu bestimmt sind, zu 
Pflanzen regeneriert zu werden, 
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3. Bestandteilen oder Stoffwechselpro-
dukten von Mikroorganismen nach 
Nummer 1 oder Zellkulturen nach 
Nummer 2, soweit sie biologisch ak-
tive, rekombinante Nukleinsäure ent-
halten, 

ausgenommen Anlagen, die ausschließlich 
Forschungszwecken dienen, gilt auch nach 
dem Inkrafttreten eines Gesetzes zur Re-
gelung von Fragen der Gentechnik fort. Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 

(7) Eine Planfeststellung oder Geneh-
migung nach dem Abfallgesetz gilt als Ge-
nehmigung nach diesem Gesetz fort. Eine 
Anlage, die nach dem Abfallgesetz ange-
zeigt wurde, gilt als nach diesem Gesetz 
angezeigt. Abfallentsorgungsanlagen, die 
weder nach dem Abfallgesetz planfestge-
stellt oder genehmigt noch angezeigt wor-
den sind, sind unverzüglich bei der zustän-
digen Behörde anzuzeigen. Absatz 2 Satz 
2 gilt entsprechend. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

(8) Für die für das Jahr 1996 abzuge-
benden Emissionserklärungen ist § 27 in 
der am 14. Oktober 1996 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

entfällt
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(9) Baugenehmigungen für Windkraft-
anlagen mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 Metern, die bis zum 1. Juli 2005 er-
teilt worden sind, gelten als Genehmigun-
gen nach diesem Gesetz. Nach diesem 
Gesetz erteilte Genehmigungen für Wind-
farmen gelten als Genehmigungen für die 
einzelnen Windkraftanlagen. Verfahren auf 
Erteilung einer Baugenehmigung für Wind-
kraftanlagen, die vor dem 1. Juli 2005 
rechtshängig geworden sind, werden nach 
den Vorschriften der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen und der 
Anlage 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung in der bisherigen 
Fassung abgeschlossen; für die in diesem 
Zusammenhang erteilten Baugenehmigun-
gen gilt Satz 1 entsprechend. Sofern ein 
Verfahren nach Satz 3 in eine Klage auf Er-
teilung einer Genehmigung nach diesem 
Gesetz geändert wird, gilt diese Änderung 
als sachdienlich. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(10) § 47 Absatz 5a gilt für die Verfah-
ren zur Aufstellung oder Änderung von 
Luftreinhalteplänen nach § 47, die nach 
dem 25. Juni 2005 eingeleitet worden sind. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(11) (weggefallen) (9) Für BVT-Schlussfolgerungen, 
die bis zum 1. Juli 2026 im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wer-
den, sind § 7 Absatz 1a, § 12 Absatz 1a 
und 1b, § 17 Absatz 1a, 1b, 2a und 2b, § 
48 Absatz 1a und 1b dieses Gesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 
123), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 58) geändert worden ist, anzu-
wenden.
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(10) Die sich aus diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sener Rechtsverordnungen ergebenden 
Anforderungen an Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie sind von 
Anlagen der Nummer 3.6.2.1 des An-
hangs 1 der Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen und Anlagen 
zur Veredelung von Fasern oder Texti-
lien der Nummer 10.10.1 des Anhangs 1 
der Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen erst ab dem [einset-
zen: Angabe des Tages und Monats des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes sowie 
der Jahreszahl des vierten auf das In-
krafttreten folgenden Kalenderjahres] zu 
erfüllen, wenn die Anlage vor dem [ein-
setzen: Datum des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes nach Artikel 5 Absatz 1] in Be-
trieb genommen wurde.

(11) Die sich aus diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sener Rechtsverordnungen ergebenden 
Anforderungen an Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie sind von 
Anlagen der Nummer 3.11 des Anhangs 
1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, bei denen die Feue-
rungswärmeleistung der Wärmebehand-
lungsöfen weniger als 20 Megawatt be-
trägt und die vor der Veröffentlichung 
von BVT-Schlussfolgerungen im Amts-
blatt der Europäischen Union, welche 
das Schmieden mit Hämmern, deren 
Schlagenergie 50 Kilojoule pro Hammer 
überschreitet, auch bei einer Wärmeleis-
tung von 20 Megawatt und weniger, als 
Haupttätigkeit umfassen, genehmigt 
wurden, erst nach Ablauf von vier Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der BVT-Schlussfolgerungen, 
spätestens ab dem 1. September 2034 
zu erfüllen.
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(12) Die sich aus diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sener Rechtsverordnungen ergebenden 
Anforderungen an genehmigungsbe-
dürftige Anlagen und Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie sind von 
Anlagen der Nummer 3.12 des Anhangs 
1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, die vor der Veröf-
fentlichung von BVT-Schlussfolgerun-
gen im Amtsblatt der Europäischen 
Union, welche das Schmieden mit 
Schmiedepressen, deren Leistung 30 
Meganewton je Presse überschreitet, als 
Haupttätigkeit umfassen, genehmigt 
wurden, erst nach Ablauf von vier Jah-
ren ab dem Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der BVT-Schlussfolgerungen, 
spätestens ab dem 1. September 2034 
zu erfüllen.

(13) Die sich aus diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sener Rechtsverordnungen ergebenden 
Anforderungen an genehmigungsbe-
dürftige Anlagen und Anlagen nach der 
Industrieemissions-Richtlinie sind von 
Anlagen der Nummer 3.26 des Anhangs 
1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, die vor der Veröf-
fentlichung von BVT-Schlussfolgerun-
gen im Amtsblatt der EU, welche die 
Herstellung von Batterien, mit Aus-
nahme der alleinigen Montage, mit einer 
Produktionskapazität von 15 000 Ton-
nen Batteriezellen (Kathode, Anode, 
Elektrolyt, Separator, Kapsel) oder mehr 
pro Jahr, als Haupttätigkeit umfassen, 
genehmigt wurden, erst nach Ablauf von 
vier Jahren ab dem Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der BVT-Schlussfolgerun-
gen, spätestens ab dem 1. September 
2034 zu erfüllen.
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(14) Die sich aus diesem Gesetz 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlas-
sener Rechtsverordnungen ergebenden 
Anforderungen an Anlagen nach der In-
dustrieemissions-Richtlinie sind von 
Anlagen der Nummer 1.14 des Anhangs 
1 der Verordnung über genehmigungs-
bedürftige Anlagen, bei denen die 
Haupttätigkeit in der Pyrolyse besteht 
und die vor der Veröffentlichung von 
BVT-Schlussfolgerungen im Amtsblatt 
der EU, welche die Pyrolyse von Kohle 
sowie von anderen Brennstoffen in An-
lagen mit einer Feuerungswärmeleis-
tung von 20 MW oder mehr, als Haupttä-
tigkeit mit umfassen, genehmigt wur-
den, erst nach Ablauf von vier Jahren ab 
dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
BVT-Schlussfolgerungen, spätestens ab 
dem 1. September 2034 zu erfüllen.

(15) Für Anlagen der Nummer 
7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1, 
7.1.8.1 und 7.1.11.1 des Anhangs 1 der 
Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen ist dieses Gesetzes weiter 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I 
S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 58) geändert worden ist, anzu-
wenden.

Anlage  Anlage 1

(zu § 3 Abs. 6) 
Kriterien zur Bestimmung des 

Standes der Technik 

(zu § 3 Abs. 6 Satz 2) 
Kriterien zur Bestimmung des 

Standes der Technik 
(Fundstelle: BGBl. I 2013, 1311) u n v e r ä n d e r t  

Bei der Bestimmung des Standes der 
Technik sind unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit zwischen Aufwand und 
Nutzen möglicher Maßnahmen sowie des 
Grundsatzes der Vorsorge und der Vorbeu-
gung, jeweils bezogen auf Anlagen einer 
bestimmten Art, insbesondere folgende Kri-
terien zu berücksichtigen:  

u n v e r ä n d e r t  
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1. Einsatz abfallarmer Technologie, 1. u n v e r ä n d e r t  

2. Einsatz weniger gefährlicher Stoffe, 2. Einsatz weniger gefährlicher Stoffe, 
einschließlich des geringeren Ein-
satzes besonders besorgniserre-
gender Stoffe,

3. Förderung der Rückgewinnung und 
Wiederverwertung der bei den einzel-
nen Verfahren erzeugten und verwen-
deten Stoffe und gegebenenfalls der 
Abfälle, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. vergleichbare Verfahren, Vorrichtun-
gen und Betriebsmethoden, die mit Er-
folg im Betrieb erprobt wurden, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Fortschritte in der Technologie und in 
den wissenschaftlichen Erkenntnissen,

5. Fortschritte in der Technologie, ein-
schließlich digitaler Instrumente,
und in den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen, 

6. Art, Auswirkungen und Menge der je-
weiligen Emissionen, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Zeitpunkte der Inbetriebnahme der 
neuen oder der bestehenden Anlagen, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. für die Einführung einer besseren ver-
fügbaren Technik erforderliche Zeit, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. Verbrauch an Rohstoffen und Art der 
bei den einzelnen Verfahren verwen-
deten Rohstoffe (einschließlich Was-
ser) sowie Energieeffizienz,

9. Verbrauch und Art der beim Verfahren 
verwendeten Rohstoffe, einschließlich 
Wasser, sowie Ressourceneffizienz 
und Wiederverwendung und Dekar-
bonisierung.

10. Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der 
Emissionen und die Gefahren für den 
Menschen und die Umwelt so weit wie 
möglich zu vermeiden oder zu verrin-
gern, 

10. Notwendigkeit, die Gesamtwirkung der 
Emissionen und die Gefahren für den 
Menschen und die Umwelt, ein-
schließlich der biologischen Vielfalt,
so weit wie möglich zu vermeiden oder 
zu verringern, 

11. Notwendigkeit, Unfällen vorzubeugen 
und deren Folgen für den Menschen 
und die Umwelt zu verringern, 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. Informationen, die von internationalen 
Organisationen veröffentlicht werden, 

12. u n v e r ä n d e r t  
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13. Informationen, die in BVT-Merkblättern 
enthalten sind. 

13. u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2
(zu § 12a Absatz 2 Satz 5)

Kriterien für die Prüfung der Ver-
hältnismäßigkeit der Anwendung 
der in den BVT-Schlussfolgerun-
gen genannten Emissionsband-

breiten 
Um zu ermitteln, ob die Anwendung der 
in den BVT-Schlussfolgerungen genann-
ten Emissionsbandbreiten unverhältnis-
mäßig ist, sind die Kosten der Einhal-
tung der BVT-assoziierten Emissions-
grenzwerte mit dem Umweltnutzen wie 
folgt zu vergleichen:
1. Kosten der Einhaltung der BVT-asso-
ziierten Emissionsgrenzwerte
1.1. Die Kosten für die Einhaltung der 
BVT-assoziierten Emissionsgrenzwerte 
umfassen Investitions- und Betriebsauf-
wendungen. Zusätzliche gesellschaftli-
che oder wirtschaftliche Kosten werden 
nicht berücksichtigt.
1.2. Die Bewertung der Kosten erfolgt 
quantitativ und wird von einer qualitati-
ven Beurteilung begleitet.
1.3. Die in dieser Bewertung berücksich-
tigten Kosten müssen
a) den Nettokosten nach Abzug al-
ler finanziellen Vorteile entsprechen, die 
durch die Anwendung der BVT entste-
hen;
b) die Kosten der Beschaffung des 
für die Finanzierung der BVT erforderli-
chen Finanzkapitals umfassen und
c) unter Verwendung eines Diskont-
satzes berechnet werden, um im Zeitver-
lauf auftretende Unterschiede beim mo-
netären Wert zu berücksichtigen.
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1.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind 
die Kostenquellen und die für die Be-
rechnung der Kosten verwendeten Me-
thoden klar darzulegen; dies umfasst 
den verwendeten Diskontsatz sowie die 
Abschätzung der Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit der Kostenbewertung.
1.5. Die vom Betreiber berechneten Kos-
ten werden von der zuständigen Be-
hörde auf der Grundlage von Informatio-
nen aus anderen Quellen wie Technolo-
gieanbietern, von Fachkollegen begut-
achteten Forschungsarbeiten, Experten-
meinungen oder Daten aus anderen An-
lagen, in denen die BVT kürzlich einge-
richtet wurden, überprüft.
2. Umweltnutzen

2.1. Der Umweltnutzen ist der mit der 
Einhaltung der BVT-assoziierten Emissi-
onsgrenzwerte verbundene Umweltnut-
zen.
2.2. Die Bewertung des Umweltnutzens 
hat durch eine monetäre Quantifizierung 
zu erfolgen und wird von einer qualitati-
ven Beurteilung unterstützt. Soweit ver-
fügbar, werden dabei die ermittelten 
Kosten der durch Schadstoffe verur-
sachten Schäden herangezogen.
2.3. Bei der Bewertung des Umweltnut-
zens soll die Anwendung eines Diskont-
satzes auf jeden geldwerten Nutzen er-
wogen werden, der die Unterschiede im 
gesellschaftlichen Wert im Verlauf der 
Zeit berücksichtigt.
2.4. Im Antrag auf eine Ausnahme sind 
die Quellen der Informationen zum Um-
weltnutzen sowie die für die Berech-
nung des Umweltnutzens verwendeten 
Methoden klar darzulegen; dies umfasst 
den verwendeten Diskontsatz sowie die 
Abschätzung der Unsicherheiten im Zu-
sammenhang mit der Bewertung des 
Umweltnutzens.
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2.5. Der vom Betreiber berechnete Um-
weltnutzen wird von der zuständigen 
Behörde auf der Grundlage von Exper-
tenmeinungen oder Daten aus anderen 
Anlagen überprüft, in denen die BVT 
kürzlich eingerichtet wurden.
3. Unverhältnismäßigkeit der Kos-
ten im Vergleich zum Umweltnutzen
3.1. Um zu ermitteln, ob eine Unverhält-
nismäßigkeit besteht, werden die Kos-
ten der Einhaltung der BVT-assoziierten 
Emissionsgrenzwerte mit dem Nutzen 
dieser Einhaltung verglichen.
3.2. Der Vergleichsmechanismus muss 
die folgenden Elemente umfassen:
a) eine Methode für die Berücksich-
tigung von Unsicherheiten bei der Be-
wertung der Kosten und des Umweltnut-
zens;
b) genaue Angaben zu der Marge, 
um die die Kosten den Umweltnutzen 
überschreiten sollten.“
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